
der Verbandsgemeinde Meisenheim

BÜRGERZEITUNG
Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Meisenheim mit den Ortsgemeinden Abtweiler, Becherbach, Breitenheim, Call-
bach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler, Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweier, Schweinschied

Für Sie im Netz
www.meisenheim.de
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Narrenfahrplan2018desMCCMeisenheim
(Seite3)

Narrenfahrplan2018desTVRehborn
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Ehrenamtskarte in der
Verbandsgemeinde Meisenheim zum 01.01.2018

Ab 01.01.2018 kann in der Verbandsgemeinde Meisenheim die Ehren-
amtskarte Rheinland-Pfalz beantragt werden.

Diese kann erhalten, wer mindestens 14 Jahre alt ist und sich in einer der
teilnehmenden Kommunen durchschnittlich mindestens fünf Stunden
pro Woche, beziehungsweise 250 Stunden jährlich ehrenamtlich enga-
giert und dafür keine pauschale finanzielle Entschädigung bekommt.

Die Anträge und weitere Informationen zu den Vergünstigungen erhalten
Sie unter folgender Homepage

https://wir-tun-was.rlp.de/de/anerkennung/ehrenamtskarte/ sowie

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim
Obertor 13, 55590 Meisenheim
Frau Parr, 06753/121-231.

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim
Sprechstunden 2018
Im Jahr 2018 finden folgende Sprechstunden in unserem Verwal-
tungsgebäude statt:

Sozialstation Nahe
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Mittwoch 24.01.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Donnerstag 25.01.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 05.02.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 06.02.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 13.02.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 22.02.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 05.03.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 06.03.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 13.03.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 22.03.2018 14-16 Uhr VdK
Mittwoch 28.03.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Dienstag 03.04.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 10.04.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 26.04.2018 14-16 Uhr VdK
Dienstag 08.05.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Mittwoch 23.05.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Montag 04.06.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 05.06.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 12.06.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 28.06.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 02.07.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 03.07.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 10.07.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Mittwoch 25.07.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Donnerstag 26.07.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 06.08.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 07.08.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 14.08.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 23.08.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 03.09.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 04.09.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 11.09.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Mittwoch 26.09.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Donnerstag 27.09.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 01.10.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 02.10.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 09.10.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 25.10.2018 14-16 Uhr VdK
Montag 05.11.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 06.11.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 13.11.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
Donnerstag 22.11.2018 14-16 Uhr VdK
Mittwoch 28.11.2018 14-16 Uhr Landesamt Soziales*)
Montag 03.12.2018 10-12 Uhr Kreisjugendamt Bad Kreuznach
Dienstag 04.12.2018 13-16 Uhr IKK Südwest
Dienstag 11.12.2018 10-12 Uhr BetreuungsvereinDiakonischesWerk
*) Vorherige Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06753/121230 oder 121210
ist erforderlich.

Vorabinformation zur Neuausschreibung der
Mittagsverpflegung in den Einrichtungen der
Kita wie auch der Grundschule in Meisenheim

Liebe Eltern,

aufgrund einer Ausschreibung hat der Verbandsgemeinderat in seiner
letzten Sitzung im Dezember die Mittagsverpflegung der beiden Einrich-
tungenaneinenneuenCaterer,demRestaurant&Partyservice„Zumalten
Keiler“ausHorschbach,vergeben.AufgrundderdamitverbundenenNeu-
regelungen sind sowohl der Elternausschuss der Kindertagesstätte, wie
auchderSchulträgerausschussundderHauptausschusszueinergemein-
samen Sitzung am 11.01.2018 eingeladen.

In dieser Sitzung sollen die neuen Regelungen wie auch Satzungsände-
rungen besprochen und festgelegt werden, so dass wir im Anschluss da-
ran Sie, liebe Eltern, zeitnah und detailliert informieren können.

Der neue Caterer wird die beiden Einrichtungen zum 01.02.2018 mit der
Mittagsverpflegung versorgen.

Aufgrund dieses engen Zeitfensters bis zum 01. Februar stehen wir Ihnen
für jegliche Rückfragen gerne zur Verfügung.

Im Bedarfsfalle wenden Sie sich an unsere Abteilungsleiterin Frau Carina
Saur, Tel.-Nr.: 06753/121-200.
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Verbandsgemeindeverwaltung

Obertor 13, 55590 Meisenheim
Tel. 06753/121-0, Fax 06753/121-17
www.meisenheim.de, E-Mail: Postmaster@meisenheim.de
Öffnungszeiten:
Montag - Dienstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Redaktionsschluss Amtsblatt: Freitag: 11.00 Uhr
Anzeigen-Annahmeschluss: Montag: 14.00 Uhr

Notrufe/Bereitschaftsdienste

Notruf 110
Polizeiinspektion Lauterecken Tel. 06382-9110

Nichtpolizeilicher Notruf 112
-Feuer, Rettungsdienst, Notarzt und Krankentransport-

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenbergstr. 31 Tel. 06753-910-0

Notruf Pflegebett (auch Hebammenhilfe) 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Meisenheim Tel. 116117
(ohne Vorwahl, kostenlos)

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg, 55590 Meisenheim
Öffnungszeiten ab 1. Juli 2016
Montag, 19.00 Uhr - Dienstag, 7.00 Uhr
Dienstag, 19.00 Uhr - Mittwoch, 7.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 Uhr - Donnerstag, 7.00 Uhr
Donnerstag, 19.00 Uhr - Freitag, 7.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr - Montag, 7.00 Uhr
an Feiertagen:
vom Vorabend des Feiertages, 18.00 Uhr, bis zum Folgetag, 7.00 Uhr

Krankenhaus Tel. 06753/910-0
Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg 32, 55590 Meisenheim

Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer Tel. 0180/5040308
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie unter
www.bzk-koblenz.de nachlesen.
EineInanspruchnahmedeszahnärztlichenNotfalldienstes istwiebishernachtelefoni-
scher Vereinbarung möglich.

Apothekennotdienst
Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter www.lak-rlp.de. Der Not-
dienst wechselt jeweils morgens um 8:30 Uhr

Tierärztlicher Notfalldienst
14.01.2018 Dr. Maschtowski Tel. 06751/93530

sozialstation nahe
Ökumenische Sozialstation im Landkreis Bad Kreuznach gGmbH
Großstraße 68, 55566 Bad Sobernheim
Alten- und Krankenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung
Betreuung dementiell erkrankter Menschen zu Hause
und in unseren Betreuungsgruppen:
Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr in Bad So-
bernheim.
Freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr in Meisenheim
Bürozeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 16.30 Uhr, Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
Tel. – Nr. 06751 - 2242, Fax 06751- 4074
Rufbereitschaft 24 Stunden Tel.-Nr. 06751 – 3521
Sprechstunde in Meisenheim:
jeden 1. und 3. Dienstag in den Räumen der Verbandsgemeinde Meisenheim von
10.00 bis 12.00 Uhr
Homepage: www.sozialstation-nahe.de

Ambulantes Hilfezentrum Meisenheim
Alten und Krankenpflege A K F, Rathausgasse 8 , Meisenheim
Bürozeiten Mo.- Fr. 8:00 - 16:00
24 Stunden erreichbar - Tel. 06753 / 963277
Pflegestützpunkt/ Beratung und Koordinierung
Kostenlose, individuelle, vertrauliche Beratungsstelle für alte, kranke, pflegebedürfti-
ge Menschen und deren Angehörige. Beratung über Pflege- Hilfs- und Entlastungsan-
gebote im häuslichen und stationären Bereich.
Ansprechpartnerinnen: Christa Herzog, Marlene Jänsch, Stefanie Klein.

Tel.: 06751/8557922/23 Fax: 06751/8557924.
Felke-Center, Kreuzstraße 10, 55566 Bad Sobernheim.
Zuständig für die Verbandsgemeinden Meisenheim und Bad Sobernheim

Bereitschaftsdienste

Bereiche Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Tel. 0800-8958958
Strom- und Gasversorgung
Westnetz GmbH
bei Störungen im Stromnetz Tel. 0800/4112244
bei Störungen im Gasbereich Tel. 0800/0793427
Stromversorgung Pfalzwerke Netz AG
für Becherbach, Callbach, Lettweiler, Rehborn,
Reiffelbach u. Schmittweiler
Netzteam Rockenhausen, Kreuznacher Straße 61
Fax 06361-9217-21 Tel. 06361-9217-10
Stromentstörung: Tel. 0800-7977777

Wertstoffhof Meisenheim Tel. 06753-93000
Öffnungszeiten:
dienstags und freitags 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
samstags 08.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Impressum:
DasAmtsblatt fürdieVerbandsgemeindeMeisenheimunddieOrtsgemeindenAbtwei-
ler, Becherbach, Breitenheim, Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler,
Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweiler und
Schweinschied nach § 27 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (BS 2020-1) und den
Bestimmungen der Hauptsatzung in den jeweils geltenden Fassungen erscheint wö-
chentlich donnerstags.
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Die nächste Bürgerzeitung
der Verbandsgemeinde erscheint am

18. Januar 2018
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BLASORCHESTER STAUDERNHEIM (BOS)
Mit Volksbildungswerk Meisenheim

Sonntag, 14. Januar 2018, 17.00 Uhr
Meisenheim, Katholische Kirche

BOS goes Musical
Mary Poppins, Zauberer von Oz, Elisabeth u.a.

Eintritt frei, Spende erbeten

VOLKSBILDUNGSWERK MEISENHEIM

Sonntag, 21. Januar 2018, 17 Uhr
Meisenheim, Haus der Begegnung

Vier Leit

Ines Feix – Gesang, Percussion
Barbara Bickelmann – Gesang, Akustik-Bass
Eckhard Koppen – Akustik-Gitarre, Gesang

Michael Benner-Bickelmann – Percussion, Gesang

Von Woodstock bis heute
Folkpop, Latin, Jazz

10 Euro, Schüler 5 Euro
Kartenvorbestellung unter Tel. 06753-2207

++ Narrenfahrplan des MCC 2018 ++

13. Januar: Bühnen-Aufbau und Saal-Deko
im Gemeindehaus - ab 9 Uhr
++ HELFER WILLKOMMEN! ++

14. Januar: Vorbesprechung für den MCC-Faschings-
umzug
10 Uhr im Gemeindehaus

19. Januar: Generalprobe für die MCC-Kappensitzung
19 Uhr im Gemeindehaus

20. Januar: MCC-Kappensitzung zum närrischen Vereinsjubiläum
2 x 11 Jahre
19.11 Uhr im Gemeindehaus
Nach dem Bühnenprogramm: Musik mit Mario Schöffel &
„Flatrate“

21. Januar: Aufräumen im Gemeindehaus - ab 14 Uhr

8. Februar: „Alte Weiber“ on Tour in der Meisenheimer Altstadt
Treff um 8.45 Uhr am Obertor

10. Februar: MCC-Faschingsumzug
Aufstellung ab 13 Uhr in der Präses-Held-Straße
Start um 14.11 Uhr
Anschließend Straßenfastnacht rund um den Rapportier-
platz mit Duo Lightning

12. Februar: MCC-Kinderfasching
14.11 Uhr im Gemeindehaus
mit „Stargast“ Zauberer Enzo Lorenzo

13. Februar: Aufräumen im Gemeindehaus
www.mcc-meisenheim.com

Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei
Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei im historischen Rathaus,

Untergasse 23, Telefon 06753/3017:
Montag: 18.00 bis 19.30 Uhr
Dienstag: 10.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 bis 18.00 Uhr
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Schwerbehindertenrecht
Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung, Mainz
Sprechtag am Mittwoch, 24.01.2018 von 14.00 bis
16.00 Uhr im Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-
waltung Meisenheim.
Vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich bei den
Mitarbeitern der Verwaltung, Frau Wesel, Zimmer 9, Tel.
06753/121-230 oder Herrn Klein, Zimmer 7, Tel: 06753/
121-210, E-Mail: postmaster@meisenheim.de.

Gemeinsame öffentliche Sitzung
des Hauptausschusses und des
Schulträgerausschusses der
Verbandsgemeinde Meisenheim
Am Donnerstag, dem 11. Januar 2018 findet um 17.30
Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Obertor
13, 55590 Meisenheim, eine gemeinsame öffentliche Sit-
zung des Hauptausschusses und des Schulträgeraus-
schusses der Verbandsgemeinde Meisenheim statt.
Tagesordnung:
- öffentlich -
1. Beratung und Beschlussfassung der Essensversor-

gung der Kindertagesstätte und Astrid- Lindgren-
Grundschule;DienstleistungsvertragundEntgelterhe-
bung

2. Mitteilungen und Anfragen

Widerspruchsmöglichkeiten gegen
die Übermittlung von Daten nach
dem Bundesmeldegesetz
DasEinwohnermeldeamtderVerbandsgemeindeMeisen-
heimweistdaraufhin,dassnachdemBundesmeldegesetz
Anträge auf Einrichtung von Auskunfts- und Übermitt-
lungssperren für folgende Fallgestaltungen gestellt wer-
den können.
Auskunftssperre:
1. Auskunftssperrenach§51Abs.1Bundesmeldegesetz

wegen einer Gefahr für Leben, Gesundheit, persönli-
cheFreiheitoderähnlicheschutzwürdigeBelange.(das
berechtigte Interesse ist zu begründen)

Die Auskunftssperre ist befristet auf zwei Jahre und kann
auf Antrag verlängert werden.
Übermittlungssperren:
1. WiderspruchgegendieÜbermittlungvonDatenandas

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehrgemäß§36Abs.2Satz1BMGinVerbindungmit
§58cAbs.1Satz1Soldatengesetz (SoweitSiediedeut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebens-
jahrnochnichtvollendethaben,könnenSiederDaten-
übermittlung widersprechen)

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus
Anlass von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk gemäß § 50 Abs. 2 BMG

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Adressbuchverlage gemäß § 50 Abs. 3 BMG

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an ei-
ne öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der
nichtdiemeldepflichtigePersonangehört,sondernFa-

milienangehörige der meldepflichtigen Person ange-
hören gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen gemäß § 50 Abs. 1 BMG

Der Widerspruch ist beim Meldeamt der Verbandsge-
meindeverwaltung Meisenheim, Zimmer 11, Obertor 13,
55590 Meisenheim einzulegen.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ih-
nengerneunterdenTelefon-Nr.06753/121-220oder121-
221 zur Verfügung.
Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim
Kron, Bürgermeister

ALLGEMEINVERFÜGUNG
- Befristete Einschränkung -
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom
31.07.2009unddesLandeswassergesetzes(LWG)vom
14.07.2015 in der jeweils derzeit gültigen Fassung;
Sperrung des Glans (Gewässer I. Ordnung) zwischen
Lauterecken und der Kreisgrenze Landkreis Kusel
zwischen Odenbach und Meisenheim für das Befah-
renmitKleinfahrzeugen(Booten,insbes.Kanus)ohne
Maschinenantrieb
DieStruktur-undGenehmigungsdirektionSüd(SGDSüd),
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bo-
denschutz Kaiserslautern (RS WAB KL), Fischerstr. 12,
67655 Kaiserslautern erlässt aufgrund der § 35 S. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i.V.m. § 23 Abs.1 Zif-
fer 1 LWG i.V.m. § 22 Abs.1 Ziffer 1 LWG folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG
- Befristete Einschränkung -

1. ENTSCHEIDUNGEN
1.1 Gemäß§23Abs.1Ziffer1LWGi.V.m.§22Abs.1Ziffer
1 LWG wird die Ausübung des Gemeingebrauchs bis zum
31.12.2018 wie folgt eingeschränkt:
Das Befahren des Glans (Gewässer I. Ordnung) mit
Kleinfahrzeugen (Booten, insbes. Kanus) ohne Ma-
schinenantrieb wird zwischen der Mündung der Lau-
terindenGlaninderStadtLautereckenundderKreis-
grenze Landkreis Kusel zu Landkreis Bad Kreuznach
zwischen der Ortsgemeinde Odenbach und der Stadt
Meisenheim untersagt.
Ein entsprechender Lageplan siehe Seite 5.
1.2 Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Inte-

resse gemäß § 80 Abs. 2 ZiFfer 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) besonders angeordnet.

1.3 Diese Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft und ist wider-
ruflich.

1.4 Mit in Kraft treten dieser Allgemeinverfügung wird
die Allgemeinverfügung der SGD Süd vom
06.07.2017 widerrufen.

2. BEGRÜNDUNG
Gemäß§22Abs.1Ziffer1LWGdarf jedePersonunterEin-
schränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs ein
natürlichesoberirdischesGewässeru.a.zumBefahrenmit
Kleinfahrzeugen ohne Maschinenantrieb benutzen.
Gemäß § 23 Abs.1 Ziffer 1 LWG kann die zuständige Was-
serbehörde die Ausübung des Gemeingebrauchs durch
Allgemeinverfügung verbieten, um Gefahren für Leben
und Gesundheit zu verhüten.
Die Zuständigkeit der SGD Süd, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Kaiserslau-
ternalsobereWasserbehörde fürdenErlassdieserAnord-
nung ergibt sich aus § 98 Abs. 3 S. 2 LWG.
Der Glan (Gewässer I. Ordnung) wird zwischen der Ein-
mündung der Lauter bis unterhalb des Wehrs in Odern-
heim als Wasserwanderweg beworben und auch intensiv

sowohl durch geübte als auch durch ungeübte Kanufahrer
benutzt. Die Ufer des Glans sind im betroffenen Bereich
beidseitig mit Bäumen bewachsen. Die für natürliche Ge-
wässerohnebesondereAnforderungenandieVerkehrssi-
cherheit übliche und hier jahrelang praktizierte extensive
Unterhaltung des Gehölzsaums führte dazu, dass sich im
Laufe der Zeit ein überalterter Baumbestand mit verschie-
denen Schadbildern an den Bäumen entwickelte.
Die SGD Süd hat seit 20.12.2016 verschiedene Gutachten
hinsichtlich der Bewirtschaftung des uferbegleitenden
BaumbestandesunterBerücksichtigungnaturschutzfach-
licherAspekteundBelangedesKanutourismusinAuftrag
gegeben.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 465 Bäume eine
sehr hohe bis hohe Versagenswahrscheinlichkeit aufwei-
sen. Das bedeutet, dass bei diesen Bäumen jederzeit auch
ohne erkennbare äußere Einwirkung dicke Äste, Baum-
kronen oder auch der gesamte Baum abbrechen und um-
stürzenkönnen.HierausleitetsichbiszurBeseitigungdie-
ser Gefahren eine akute Gefährdung für Leben und Ge-
sundheit sämtlicher Bootsfahrer ab.
Am 01.09.2017 hat die SGD Süd ein weiteres Gutachten
zur naturschutzfachlichen Bewertung des Baumbestan-
desamGlani.V.m.derErfassungderFledermausfauna,ei-
nerAnalysederzuerwartendennegativenAuswirkungen
beieinemEingriffaufverschiedeneSchutzgütersowiezur
Ermittlung notwendiger Ausgleichs- und Kompensations-
maßnahmen und Bewertung deren Wirksamkeit beauf-
tragt.DasGutachtenbefindetsichderzeit inderfachlichen
Abstimmung.
Die Einschränkung des Gemeingebrauchs ist verhältnis-
mäßig. Die Befristung der Untersagung bis zum
31.12.2018 basiert auf einer Schätzung des Zeitraumes
der abschließenden Bewertung des Gutachtens und der
weiteren Planung sich daraus ergebender Maßnahmen.
Veränderungen hinsichtlich der zeitlichen und räumli-
chen Geltungsdauer bleiben vorbehalten.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80
Abs.2Ziffer.4VwGOliegt imöffentlichenInteresseundist
notwendig, da das Ausmaß der Gefahr für Nutzer ohne
fachliche Kenntnis nicht ersichtlich ist. Zum Schutz der
Bootsfahrer ist die Benutzung weiterhin zu untersagen.
DurchdieunmittelbardrohendenNachteile fürLebenund
Gesundheit ist besondere Dringlichkeit beim Vollzug der
Verfügung geboten.
3. HINWEISE
3.1 Die komplette Allgemeinverfügung mit Begründung

und Rechtsbehelfsbelehrung liegt während des Zeit-
raumes der Gültigkeit bei der SGD Süd, Regionalstel-
le Wasserwirtschaft Abfallwirtschaft Bodenschutz
Kaiserslautern, Fischerstr. 12, Zimmer 505 aus und
kann während der allgemeinen Dienstzeiten einge-
sehen werden.

3.2 Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird durch
die Obere Wasserbehörde überwacht. Zuwiderhand-
lungengemäß§118Abs.1Nummer5könnengemäß
§ 118 Abs. 2 LWG mit einer Geldbuße bis zu
50.000,00 Euro geahndet werden.

4. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
GegendiesenBescheidkanninnerhalbeinesMonatsnach
Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft
undBodenschutz,Fischerstraße12,67655Kaiserslautern
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Schrift-
form kann durch die elektronische Form ersetzt werden.
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die
elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte
Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der Landesverord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rhein-

Amtliche Nachrichten

Verbandsgemeinde
Meisenheim
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land-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. Bei der
Verwendung der elektronischen Form sind besondere
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im In-
ternet unter https://sgdsued.rlp.de/de/service/elektroni-
sche-kommunikation/ aufgeführt sind.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann
Antrag gem. § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) beim Verwaltungsgericht Neustadt an der Wein-
straße, Robert-Stolz-Str. 20,67433 Neustadt an der Wein-
straße,odergemäß§80Abs.4VwGObeiderStruktur-und
Genehmigungsdirektion Süd, Zentralreferat Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Friedrich-
Ebert-Str 14, 67433 Neustadt an der Weinstraße gestellt
werden.
Im Auftrag Marita Diederichs

Bericht über die Sitzung des
Gemeinderates Abtweiler
vom 13.12.2017
Bekanntgabe einer Eilentscheidung
DerVorsitzendeinformiertdenGemeinderatübereineam
27.10.2017 getroffene Eilentscheidung.
Der Auftrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf
LED-Technik im Zuge des Förderprogramms K 3.0 wurde
zum Angebotspreis in Höhe von 36.880,48 EUR erteilt.
Kündigung des Vertrages über die Übertragung der
Verwertung der Walderzeugnisse nach § 37 Abs. 3
LWaldG, Beratung und Beschlussfassung
Der Vorsitzende verweist auf die bereits in 2012 und 2013
gefassten Beschlüsse über die Kündigung des Revier-
dienstes. Der Revierdienst als Pflichtdienst wurde weiter-
hin betrieben, jedoch auf das Nötigste beschränkt.
Die Verluste im jährlichen Forsthaushalt und die nicht
nachvollziehbarenAbschlüssedesForsthaushaltesveran-
lassen die Ortsgemeinde Abtweiler dazu, über eine Ver-
pachtung des Gemeindewaldes nachzudenken. Ein priva-
tes Waldbewirtschaftungsunternehmen hat der Ortsge-
meinde Abtweiler in der letzten Gemeinderatssitzung ihr
Konzept vorgestellt und einen Vertragsentwurf vorgelegt.
Der Vorsitzende stellt den Entwurf des Waldpachtvertrag
vor.
Der Ortsgemeinderat Abtweiler beschließt die Kündigung
des Revierdienstes zum 31.12.2017 sowie die Kündigung
des Vertrages über die Übertragung der Verwertung der
Walderzeugnisse nach § 37 Abs. 3 LWaldG zum
31.12.2017.
Austritt aus dem Forstrevier Bad Münster am Stein-
Ebernburg
Beratung und Beschlussfassung
Der Ortsgemeinderat Abtweiler beschließt den Austritt
aus dem Forstrevier Bad Münster am Stein-Ebernburg
zum 31.12.2017.
Verpachtung des Gemeindewaldes
Der Ortsgemeinderat Abtweiler beschließt, den Gemein-
dewald an einen privaten Waldbewirtschafter zu verpach-
ten.
Mitteilungen und Anfragen
Der Vorsitzende teilt mit, dass zwischenzeitlich die neue
ZaunanlageamKinderspielplatzerrichtetwurde.DieKos-
tenschätzungbelief sichauf6.000,00€,dieAnlagekonnte
jedoch kostengünstiger, für rund 3.900,00 €, angeboten
werden.

Auf dem Friedhof wurde das Pflaster vor der Leichenhalle
erneuertunddiedarunter liegendenWurzelnentfernt.Da
nicht ausreichend rote Pflastersteine vorhanden waren,
wurde außerdem graues Pflaster verwendet.
Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat über die er-
folgte Brückenprüfung.

Lt. Gutachten besteht an der Brücke im Kirschenrech
Handlungsbedarf.
Irrtümlicherweise wurde die Verrohrung am „Mittelberg“
überprüft, die Brücke in der Gemarkung „Aufm Sauwa-
sem“ wird noch überprüft.

Da die Ortsgemeinde Abtweiler nicht an der Bündelaus-
schreibung für den kommunalen Strombedarf teilgenom-
menhat,wurdemitderFa. Innogy (vormalsRWE)verhan-
delt und ab dem 01.01.2018 ein neuer Vertrag geschlos-
sen.DieFa. InnogyhatdieOrtsgemeindebereits jetztüber
eine Preisreduzierung informiert.

Ein Ratsmitglied erkundigt sich nach dem aktuellen Sach-
standderBeleuchtungaufdemHühnerhof.DerVorsitzen-
de teilt daraufhin mit, dass nicht mit allen Grundstücksei-
gentümernaufdemHühnerhofeineEinigunghinsichtlich
einer Kostenbeteiligung erzielt werden konnte. Die erfor-
derliche Mastenerneuerung ist im Förderprogramm K 3.0
nicht förderfähig. Die Kosten hierfür sind, sofern keine Ei-
nigung erzielt werden kann, gemäß KAG auf die Bürger
umzulegen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auf privater Fläche
eine installierte Straßenleuchte entfernt wird, da dies sei-
tens der Eigentümer nicht gewünscht ist. Es wird derzeit
nach einer Lösung für die Kabelverbindung gesucht.

Der Vorsitzende bedankt sich abschließend beim Gemein-
derat und allen ehrenamtlichen Helfern, die die Ortsge-
meinde im Jahr 2017 unterstützt haben.

Nichtöffentliche Sitzung
Vertragsangelegenheit
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Tagesordnungs-
punkte des öffentlichen Sitzungsteils und verliest die
Waldpachtvereinbarung. Nichtöffentlich werden weitere
vertragliche Details erörtert und die private Vergabe des
Gemeindewaldes beschlossen.

Bereitstellung von Brennholz
Die Ortsgemeinde Abtweiler hat ab 01.01.2018 ihren Ge-
meindewald an die Fa. Schmitz – Waldwirtschaft GmbH
und Co. KG verpachtet. Von dieser Firma wird jetzt auch
das Brennholz für unsere Bürger bereit gestellt.
AnfragenrichtenSiebittean:Schmitz–Waldwirtschaft in
Ormont, Tel. 06557/900 94-0, oder an den Ortsbürger-
meister zur Weiterleitung.
Brennholzbedarf, der beim Forstamt angemeldet wurde,
mussnocheinmalbeiderFa.Schmitzgemeldetwerden,da
keine Meldungen weitergeleitet wurden.
Michel, Ortsbürgermeister

Einsammeln der
Weihnachtsbäume durch die
Freiwillige Feuerwehr Gangloff
Am Samstag, 13.01 2018, ab 10.00 Uhr, sammelt die
Feuerwehr Gangloff die Weihnachtsbäume ein.
Die Weihnachtsbäume bitte abgeschmückt an der Straße
bereitstellen.

Jahreshauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Becherbach
DieJahreshauptversammlungderJagdgenossenschaftBe-
cherbach findet am 11.01.2018 um 20.00 Uhr im Gast-
haus Neubrech in Gangloff statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht

4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Verlängerung der Jagdpacht Gangloff – Roth
7. Haushaltsplan
8. Verschiedenes

Neujahrsempfang
der Ortsgemeinde Breitenheim
Die Ortsgemeinde Breitenheim lädt zu ihrem Neujahres-
empfang am Samstag, dem 13.01.2018, ab 19.00 Uhr
ins Dorfgemeinschaftshaus ein.
OrtsbürgermeisterReinerHillundseinTeammöchtenviele
Gäste begrüßen und mit ihnen auf das Jahr 2018 anstoßen.

Zweite Bebauungsplanänderung
der Ortsgemeinde Breitenheim
für das Teilgebiet
„Auf der Stay – In Staffel“
Billigung des Planentwurfes und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und Beteiligung der Behörden und sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2, 3
i.V.m. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB
Der Ortsgemeinderat Breitenheim hat in seiner Sitzung
am 07.12.2017 den Entwurf der zweiten Bebauungsplan-
änderung für das Teilgebiet „Auf der Stay – In Staffel“ ge-
billigt und beschlossen, die öffentliche Auslegung gem. §
13 Abs. 2, § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. §
13 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB für die Dauer von 30 Tagen
durchzuführen.
Die Bebauungsplanänderung erfolgt als reine Textbebau-
ungsplanänderung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bebauungsplanän-
derung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB
durchgeführt wird.
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2
Satz2,welcheArtenumweltbezogener Informationenver-
fügbarsindsowievonderzusammenfassendenErklärung
nach§6Abs.5Satz3und§10Abs.4BauGB,wirdabgese-
hen.
Der Bebauungsplanänderungsentwurf liegt in der Zeit
vom19.01.2018biseinschließlich19.02.2018zunach-
folgendenDienstzeitenbeiderVerbandsgemeindeverwal-
tung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 4, öffentlich aus:
Montag und Dienstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
sowie Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann
Anregungen zum Bebauungsplanänderungsentwurf vor-
gebracht werden.
Stellungnahmen,die imVerfahrennach§§3Abs.2,4Abs.
2BauGBnichtrechtzeitigabgegebenwordensind,können
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Ortsgemeinde Breitenheim, den 12.12.2017
Hill, Ortsbürgermeister

Abtweiler

Becherbach

Breitenheim
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Aufstellen eines örtlichen
Hochwasserschutzkonzeptes
Die Starkregenereignisse der letzten Jahre, waren Auslö-
serÜberlegungenanzustellen,wieindenKommunenbes-
ser vorsorgt werden kann, um Katastrophen künftig zu
verhindern und die Schäden zu verringern. Der Grundge-
danke örtlicher Hochwasserschutzkonzepte ist, dass die
Hochwasservorsorge vor Ort in Gang gesetzt bzw. verbes-
sert wird, denn die Schäden treten lokal auf. Jede Gemein-
de und Stadt soll ein individuelles und auf die örtlichen
Fragestellungen zugeschnittenes Konzept erarbeiten,
nachdenkünftigdieHochwasservorsorgeverbessertwer-
densoll. ImRahmenderKonzepterarbeitungkommenalle
Themenbereiche der örtlichen Hochwasservorsorge auf
den Prüfstand. Das reicht von der Gefahrenabwehr über
die Gewässerunterhaltung bis hin zum Objektschutz.
Kennzeichnend für den Prozess ist, dass die Bürgerinnen
undBürgervonBeginnanaktivinBürgerversammlungen
und Workshops eingebunden werden. Ihre Anregungen
und Ideen werden aufgenommen und soweit wie möglich
berücksichtigt. Sie werden aber auch selbst in die Pflicht
genommen, da sie selbst die Aufgabe haben, durch eigene
Maßnahmen die Schäden möglichst gering zu halten.
So entsteht ein Konzept zur Hochwasservorsorge, das
Maßnahmen, Zuständigkeiten und Fristen festgelegt und
für alle Akteure verbindlich ist.
Nachdem in den Ortsgemeinden Jeckenbach, Löllbach,
Breitenheim und Schweinschied die Ortsbegehungen zur
Erfassung der Problempunkte und Erfahrungen mit den
Vertretern der jeweiligen Ortsgemeinden (Bürgermeister,
ggf. Gemeinderat und zentrale Akteure) abschlossen wur-
den, sollennundieEinwohner informiertunddievorläufi-
gen Ergebnisse vorgestellt werden.
Für die Einwohnerversammlungen wurden folgende Ter-
mine vereinbart:
Donnerstag 18.01.2018 um 19:00 Uhr
Breitenheim Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag 25.01.2018 um 19.00 Uhr
Jeckenbach Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag 01.02.2018 um 19:00 Uhr
Löllbach Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag 22.02.2018 um 19.00 Uhr
SchweinschiedDorfgemeinschaftshaus
In diesen Versammlungen können bisherigen Erfahrung-
en und Erkenntnisse der Bürgerschaft weiterhin einge-
bracht und Maßnahmenvorschläge für die Ausarbeitung
der örtlichen Hochwasserschutzkonzepte vorgetragen
werden.

Einsammeln der Weihnachtsbäu-
me in Callbach durch die Freiwillige
Feuerwehr; Knutfest
Am Samstag, dem 13. Januar 2018 ab 10.00 Uhr sam-
melt die Freiwillige Feuerwehr Callbach die Weihnachts-
bäume ein. Die Bäume bitte abgeschmückt am Straßen-
rand bereitlegen. Anschließend werden diese anlässlich
dem stattfindenden „Knutfest“ verbrannt.

Achtung Fastnachtsfreunde!
Die Ortsgemeinde Callbach gibt bekannt, dass folgende
Faschingstermine für 2018 geplant sind.
Sonntag, 14. Jan. 2018
10.00 Uhr Kartenvorverkauf im Bürgerhaus
Samstag, 27. Jan. 2018
20.11 Uhr Kappensitzung im Bürgerhaus
Die Ortsgemeinde Callbach bedankt sich schon im Voraus
beiallenMitwirkendenundHelfernundfreutsichaufeine
erfolgreiche Faschingskampagne 2018.

Einsammeln der Weihnachtsbäu-
me durch die Freiwillige Feuerwehr
Am Samstag, 13.1.2018 sammeln die Feuerwehrkamera-
den wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Bitte
stellen Sie die abgeschmückten Bäume bis 9.00 Uhr gut
sichtbar an den Straßenrand.
Über eine freiwillige Spende zugunsten der Kamerad-
schaftskasse würden sich die Kameraden sehr freuen.

Winter-Glühweinfest der
Freiwilligen Feuerwehr Desloch
Am Samstag, 20.1.2018, ab 18.30 Uhr veranstalten wir
einWinterglühweinfestamundimGerätehausinderOrts-
mitte. Für Speisen vom Grill, kalte und auch warme Ge-
tränke für Jung und Alt ist wie immer bestens gesorgt.
Auf Euer Besuch freuen sich die Kameraden und die
Freunde und Förderer der FFW Desloch.

Vertretung des
Ortsbürgermeisters
Ortsbürgermeister Udo Reidenbach ist in der Zeit vom
08.01.2018bis17.01.2018nichtimDienst.Urlaubsvertre-
tung übernimmt der 2. Beigeordnete Karl-Heinz Karch,
Tel.: 06753 2871

Einsammeln der Weihnachtsbäu-
me durch die Freiwillige Feuerwehr
AmSamstag,dem13.01.2018,sammelndieFeuerwehr-
kameraden die ausgedienten Weihnachtsbäume ein.
DievollständigabgeschmücktenBäumebitteab9.00Uhr
gut sichtbar an die Straße stellen.
Über eine kleine Spende zugunsten gemeinnütziger Ar-
beiten im Ortsbereich würden sich die Kameraden sehr
freuen.

Einsammeln der Weihnachtsbäu-
me durch die Freiwillige Feuerwehr
Lettweiler
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie jedes Jahr sammeln wir am Samstag, den 20.01.2017
wieder die ausgedienten Christbäume ein.
Bitte stellen Sie hierzu die abgeschmückten Weihnachts-
bäume vormittags am Straßenrand bereit.

Einsammeln der Weihnachtsbäu-
me durch die Freiwillige Feuerwehr
Am Samstag, dem 13.01.2018 sammelt die Freiwillige
Feuerwehr Meisenheim die ausgedienten Weihnachts-

bäume ein. Bitte den Baum ab 08.30 Uhr gut sichtbar an
die Straße stellen .
Über eine kleine Spende würden wir uns sehr freuen .

Bekanntgabe
gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Regio-
nalstelleWasserwirtschaft,Abfallwirtschaft,Bodenschutz
Koblenz – gibt als zuständige Genehmigungsbehörde be-
kannt, dass im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens gemäß § 68 WHG zur naturnahen Um-
gestaltung der „Wehranlagen Meisenheim“ im Glan, Flur
8, Flurstück 58/46, eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nichtdurchgeführtwird(Aktenzeichen:322–V87-133-05
065/212-17).
Die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgte
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7
Abs. 2 UVPG hat ergeben, dass die Maßnahme keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben
kann.
Durch die naturnahe Umgestaltung des Wehres kommt es
lediglichzukleinräumigenEingriffenamGewässerselbst
sowie auf den angrenzenden Flächen. Die geplanten Maß-
nahmen am Glan sind für die Gewässerstruktur aus-
schließlich positiv zu werten. Durch das bestehende Wehr
und die fehlende Fischaufstiegsanlage besteht zzt. ein un-
passierbares Wanderhindernis für die im Gewässer vor-
kommenden Organismen, welches durch den Umbau in
eine raue naturnahe Sohlengleite durchgängig passierbar
umgestaltetwerdensoll.DiezuerwartendenBeeinträchti-
gungen treten ausschließlich während der Bauphase auf
und sind damit auf einen kurzen Zeitraum beschränkt.
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft,
Bodenschutz, Koblenz
Koblenz, den 19.12.2017
Im Auftrag Thomas Müller

Rechtsverordnung
überdieFreigabevondreiverkaufsoffenenSonntagen
in 55590 Meisenheim im Jahr 2018
Aufgrunddes§10desLadenöffnungsgesetzesRheinland-
Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006 (GVBl 2006, S. 351) in
der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 der
Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes
(AGSchZuVO) vom 26.09.2000 (GVBl 2000, S. 379), in der
derzeitgeltendenFassung,zuletztgeändertdurch§17des
LadöffnG, wird für die Stadt Meisenheim folgende Rechts-
verordnung erlassen:

§ 1
(1) DieVerkaufsstellen inderStadtMeisenheimdürfenan

den Sonntagen
18.03.2018 (Frühlingsmarkt),
06.05.2018 (Mai’n-Markt) und
21.10.2018 (Herbstmarkt)
jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet sein.

(2) Die Verkaufsstellen in der Stadt Meisenheim dürfen
am Samstag, dem 02.06.2018 (musikalisch-kulinari-
sche Sommernacht) sowie am Samstag, dem
08.12.2018 (Nacht der tausend Lichter), bis 22.00 Uhr
geöffnet sein (vgl. § 3 LadöffnG).

§ 2
(1) WerdenandenverkaufsoffenenSonntagenArbeitneh-

mer länger als 3 Stunden beschäftigt, so sind diese an
einem Werktag derselben Woche ab 13.00 Uhr von der
Arbeit freizustellen.StattaneinemNachmittagdarfdie
Freizeit am Samstag- oder Montagvormittag bis 14.00
Uhr gewährt werden.

(2) Während der Zeiten, an denen die Verkaufsstelle ge-
schlossen sein muss, darf die Freizeit den Arbeitneh-
mern nicht gewährt werden.

(3) Jugendliche dürfen an den in § 1 Abs. 1 und 2 genann-

Callbach

Desloch

Jeckenbach

Lettweiler

Meisenheim
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ten Tagen nicht beschäftigt werden.
(4) Werdende und stillende Mütter dürfen an dem unter §

1 Abs. 1 genannten Tag nach 20.00 Uhr nicht mehr be-
schäftigt werden. An den verkaufsoffenen Sonntagen
(§1Abs.2)dürfenwerdendeundstillendeMütternicht
beschäftigt werden.

§ 3
Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis über Namen, Ge-
burtsdaten,Beschäftigungsartund-dauerderamSonntag
beschäftigtenArbeitnehmerundüberdiediesengewährte
Ersatzfreizeit zu führen.

§ 4
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneter Stelle in
der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhändigen.

§ 5
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2, 3 und 4 dieser Ver-
ordnungwerdenalsOrdnungswidrigkeitnach§15Laden-
öffnungsgesetz geahndet. Zuwiderhandlungen gegen das
Beschäftigungsverbot für Jugendliche werden als Ord-
nungswidrigkeit nach § 58 (1) Nr. 13 und 14 Jugendar-
beitsschutzgesetz (JArbSchG) vom 12.04.1976 (BGBl. I S.
965), geändert durch Gesetz vom 11.11.2016 (BGBl. I S.
2500), geahndet. Die Beschäftigung werdender und stil-
lenderMütteranSamstagennach20.00UhrundanSonn-
tagen wird nach § 21 (1) Nr. 3 des Mutterschutzgesetzes
(MuSchG) vom 20.06.2002 (BGBl. I S. 2318), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23.05.2017 (BGBl. I S. 1228) als
Ordnungswidrigkeit verfolgt.

§ 6
Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft und tritt am 31.12.2018 außer Kraft.
Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim, 14.12.2017
Meisenheim
Gez.:Kron, Bürgermeister

Bericht über die Sitzung des
Stadtrates der Stadt Meisenheim
vom 13.12.2017
Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Tech-
nik im Zuge des Konjunkturpaketes 3
Bürgermeister Heil teilt mit, dass der Stadtrat die Straßen-
beleuchtung in der Stadt Meisenheim auf LED umstellt.
Außerdem gibt er bekannt, dass er mit den 3 Beigeordne-
tenimWegeeinerEilentscheidungdenAuftragzurDurch-
führung der Baumaßnahme der Firma Wenzel aus Mei-
senheim zum Angebotspreis von 33.510,40 € nach dem
entsprechenden Ausschreibungsverfahren erteilte.
Straßenausbau „In den Tiefenäckern“ in der Stadt
Meisenheim;
- Billigung des Planentwurfes; Beratung und Be-
schlussfassung
Der Stadtrat beschließt den Ausbau der Gemeindestraße
„In den Tiefenäckern“ gem. Ausbauplan als Mischfläche,
dieFahrbahninBitumenundoptischabgesetztemBürger-
steig in Pflasterbauweise.
Straßenausbau „Heimbacher Weg“ in der Stadt Mei-
senheim;
- Billigung des Planentwurfes; Beratung und Be-
schlussfassung
Der Stadtrat beschließt den Ausbau der Gemeindestraße
„Heimbacher Weg“ gem. Ausbauplan, die Fahrbahn in Bi-
tumen und durch Bord abgesetztem Bürgersteig in Pflas-
terbauweise.
Erste Änderung der dritten Bebauungsplanänderung
der Stadt Meisenheim für das Teilgebiet „An der
Raumbacher Straße“
a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB)
b) Billigung des Textentwurfes
c) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2

BauGB; Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB

Bürgermeister Heil teilt mit, dass das Grundstück Flur 22,

Flurstück389/2bebautwerdensollundbittetdenStadtrat
um entsprechende Beschlussfassungen.
a) Fassung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat Meisenheim beschließt gem. § 2 Abs. 1
BauGBvom23.09.2004(BGBl. IS.2414) inderderzeitgel-
tenden Fassung unter Beachtung des § 22 Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl.
S. 153) in der derzeit geltenden Fassung die Aufstellung
der ersten Bebauungsplanänderung der dritten Bebau-
ungsplanänderung der Stadt Meisenheim für das Teilge-
biet „An der Raumbacher Straße“.
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung umfasst folgende Grundstücke:
Gemarkung Meisenheim,
Flur 22, Flurstücke 388, 387/1, 386/2, 384/5, 384/4,
384/3, 389/2, 389/1, 385
b) Billigung des Textentwurfes
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, den in der Sitzung
vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanänderungsent-
wurfes mit dem Begründungsentwurf (Text-Bebauungs-
planänderung) zu billigen.
c) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §§ 13, 3 Abs. 2
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange gem. §§ 13, 4 Abs. 2 BauGB
DerStadtratMeisenheimbeschließtdieOffenlagegem.§3
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB
für die Dauer von dreißig Tagen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §
13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird parallel durchgeführt.

Da diese Stadtratssitzung mit anschließendem Jahresab-
schluss stattfindet, nutzt Bürgermeister Heil die Gelegen-
heit, sich bei den Stadtratsmitgliedern zu bedanken und
hebt hervor, dass 90 % der Beschlüsse im Jahr 2017 ein-
stimmig gefasst werden konnten.
Ein Dank an verdiente Persönlichkeiten schließt sich an.

Bericht über die Sitzung
des Gemeinderates Raumbach
vom 17.11.2017
Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
Aufgrund des Ausscheidens eines Ratsmitgliedes rückt
Herr Thomas Ellrich in den Gemeinderat nach.
Der Vorsitzende belehrt Herrn Ellrich über die § 20 ff. Ge-
mO, die er als Ratsmitglied zu beachten hat, bedankt sich
bei ihm für die Bereitschaft und verpflichtet ihn per Hand-
schlag zum neuen Ratsmitglied des Gemeinderats Raum-
bach.
2.1 Anhörung der das Bürgerbegehren vertretenden

Personen
2.2 Zulassungsentscheidung des Gemeinderates
Nach Anhörung eines BI-Vertreters wird die Stellungnah-
mederVerbandsgemeindeverwaltungdurchHerrnVetter
vorgestellt.
Das Bürgerbegehren gegen den Beschluss des Ortsge-
meinderates der Ortsgemeinde Raumbach vom
27.04.2017 zum Abschluss einer Ausbauvereinbarung
zwischen der Ortsgemeinde Raumbach und dem Land
Rheinland-PfalzmitderFrage„SindSiedafür,dassderBe-
schluss des Ortsgemeinderates Raumbach vom
27.04.2017 über die Ausbauvereinbarung aufgehoben
und abgelehnt wird?“ wird als unzulässig nach § 17a Abs.
4 Satz 2 GemO zurückgewiesen.
DerVorsitzendestelltdenBeschlussvorschlag,denAntrag
auf das erneute Bürgerbegehren abzulehnen. Der Rat be-

schließt die Zurückweisung des Bürgerbegehrens.
Beratung und Beschlussfassung eines Haushalts-
nachtrages 2017
Da ein Ratsmitglied noch keine Einsicht in den Nachtrags-
haushalt 2017 hatte, soll dieser Tagesordnungspunkt auf
eine Sitzung im Dezember verlegt haben.
Ein Beschluss über den Nachtragshaushalt wird nicht ge-
fasst.

Neujahrsempfang
Die Ortsgemeinde und der Förderverein Raumbach laden
für Sonntag, 14.01.2018 ab 11.30 Uhr ins Gemeinde-
haus zum Neujahrsempfang ein.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen möchten wir uns
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im letzten Jahr be-
dankenundmitallenGästenaufdasneueJahr2018ansto-
ßen.

Bekanntmachung der
Ortsgemeinde Reiffelbach
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-

zungfürdasJahr2018mitdemHaushaltsplanund
seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 mit
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde am
10.01.2018 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018

liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Meisenheim,
Zimmer 33, bis zur Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsicht-
nahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung
für das Jahr 2018 mit dem Haushaltsplan und seinen
Anlagen im Internet unter www.meisenheim.de zur
Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemein-
deReiffelbachhabendieMöglichkeit, innerhalbvon14
TagenabdieserBekanntmachungbeiderVerbandsge-
meindeverwaltung Meisenheim, Obertor 13, 55590
Meisenheim, Vorschläge zum Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2018 mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind
schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Mei-
senheim,Obertor13,55590Meisenheim,oderelektro-
nisch an „postmaster@meisenheim.de“ einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Be-
schluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb
dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher
Sitzung beraten und entscheiden.

Reiffelbach, den 10.01.2018
Geib, Ortsbürgermeister

Einsammeln der
Weihnachtsbäume durch die
Freiwillige Feuerwehr Reiffelbach
Am Samstag, 20.01.2017 sammelt die freiwillige Feuer-
wehr die ausgedienten Weihnachtsbäume ein.
Die restlos abgeschmückten Bäume bitte hierzu bis 10.00
Uhr an der Straße bereitstellen.
TreffpunktfürdieFeuerwehrkameradenistum09.30Uhr
am Gerätehaus.

Raumbach

Reiffelbach
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Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Schmittweiler
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-

zungfürdasJahr2018mitdemHaushaltsplanund
seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 mit
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde am
10.01.2018 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018

liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwal-

tung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Meisenheim,
Zimmer 33, bis zur Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsicht-
nahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung
für das Jahr 2018 mit dem Haushaltsplan und seinen
Anlagen im Internet unter www.meisenheim.de zur
Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemein-
deSchmittweilerhabendieMöglichkeit, innerhalbvon
14TagenabdieserBekanntmachungbeiderVerbands-
gemeindeverwaltung Meisenheim, Obertor 13, 55590
Meisenheim, Vorschläge zum Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2018 mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind
schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Mei-
senheim,Obertor13,55590Meisenheim,oderelektro-
nisch an „postmaster@meisenheim.de“ einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Be-
schluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb

dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher
Sitzung beraten und entscheiden.

Schmittweiler, den 10.01.2018
Haas, Ortsbürgermeister

Neujahrskaffee am 14.01.2018
der Ortsgemeinde Schmittweiler
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hiermit lade ich Sie herzlich ein an unserem Neujahrskaf-
fee, am Sonntag, dem 14.01.2018 um 14:30 Uhr, teilzu-
nehmen.
BeiselbstgebackenenKuchen,frischemKaffeeundnetten
Gesprächen möchten wir uns auf das kommende Jahr
2018 einstimmen.
Willi Haas, Ortsbürgermeister

Ende Amtsblatt Meisenheim
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Bauernstammtisch in Raumbach
Der Verband Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
lädt am Montag, dem 15. Januar 2018, um 20:00 Uhr,
zum Bauernstammtisch in die Gaststätte Gillmann in
Raumbach ein.
Bernd Everding, Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz spricht zum Thema: „Einzelbetriebliche Förderung“

Landfrauen Abtweiler
Die Landfrauen laden zum Neujahrsempfang am
13.01.2018 um 19 Uhr ins Bürgerhaus ein.
Dazu ist die Gemeinde herzlich eingeladen.

Landfrauen Becherbach
Am Donnerstag , dem 11.01. 2018 um 19.30 Uhr findet
in der Rossberghalle Becherbach ein Kochkurs mit Frau
Barth statt. Thema „Fenchel, aromatisch, gut und le-
cker“ Im Vortrag wird Fenchel vorgestellt, seine Vielseiti-
ge Verwendung in leckeren Rezepten .
Nichtmitglieder sind auch herzlich willkommen!
Bitte Teller und Besteck mitbringen

Die Gymnastik mit Frau Dillo beginnt am Donnerstag,
den 18.01.2018. um 19.30 Uhr in der Rossberghalle Be-
cherbach.TeilnehmerbittebeiR.Pfaff06364/1237anmel-
den. Bitte Gymnastikmatte und Turnschuhe mitbringen!

Becherbacher Hüttenzauber
Am Samstag, 13.01.2018, ab 18.00 Uhr lädt der Kultur-
verein Becherbacher Rabe zum Hüttenzauber vor der
RossberghalleinBecherbacheinundfreutsichaufzahlrei-
che Besucher.

Gleichzeitig startet der TuS Gangloff in der Rossberghalle
den Kartenvorverkauf für die Kappensitzung am
03.02.2018.

Frauenchor Roth
Der Chor macht im Januar 2018 eine kleine Pause!
Die nächste Gesangstunde ist terminiert auf Dienstag,
06.02.2018.
Die Generalversammlung mit Neuwahlen findet am
17.02.2018 statt.

TuS Breitenheim
Die Jahreshauptversammlung 2018 des Turn – und
Sportvereins 1921 e. V. Breitenheim findet am Samstag,
20.01.2018 um 19.00 Uhr im Gasthaus Weyand statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Ehrungen
3. Geschäftsberichte a) Schriftführer

b) Kassenwart
c) AH

4. Entlastung des Kassenwartes
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Dazu laden wir recht herzlich ein.
Der Vorstand

Rentnerstammtisch
Der nächste Rentnerstammtisch ist am Donnerstag,
11.01.2018, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Weyand.
Alle Rentner sind herzlich eingeladen.

MGV-Breitenheim
Unsere erste Chorprobe findet am 12.01.2018 im Dorf-
gemeinschaftshaus Breitenheim statt.
Außerdem ist hier ein erster Hinweis auf unsere Jahres-
hauptversammlung am 27.01.2018.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand

Veranstaltungskalender 2018
der Ortsgemeinde Callbach
Datum: Veranstaltung, Ort und Veranstalter:
So. 14.01. Kartenvorverkauf um 10.00 Uhr für Kap-

pensitzung im Bürgerhaus
Do. 25.01. Generalprobe für Kappensitzung

im Bürgerhaus,
Sa. 27.01. Kappensitzung um 20.11 Uhr

im Bürgerhaus,
Mi. 14.02. Heringsessen, Landfrauenverein

im Bürgerhaus
Mi. 28.02. Landfrauen - Kochkurs im Bürgerhaus
Fr. 02.03. Mitgliederversammlung Förderverein FC

Schmittw./Callbach, im Sportheim
in Schmittweiler

Fr. 02.03. MitgliederversammlungFCSchmittweiler/
Callbach im Sportheim in Schmittweiler

Mi. 07.03. Landfrauen-Stammtisch in Raumbach
Mi. 21.03. Landfrauen–BildervortragimBürgerhaus
Mi. 11.04. Landfrauen–Seminar„AllesfürsPicknick“

im Bürgerhaus
Mi. 25.04. Generalversammlung Landfrauenverein
06.07.-08.07. Sportfest FC Schmittweiler/Callbach

auf dem Rasenplatz in Schmittweiler
31.08.-03.09. 725-Jahr-Feier mit Callbacher Kerb im und

ums Bürgerhaus
Sa. 13.10. 9. Oktoberfest im Bürgerhaus

des FC Schmittw./Callbach
So. 18.11. Volkstrauertag – Gedenkfeier

am Ehrenmal
Sa. 22.12. Weihnachtsfeier FC Schmittw./Callbach
Mo. 31.12. Brezelwürfeln des FC Schmittw./Callbach

im Sportheim in Schmittweiler

Landfrauenverein Hundsbach
Fenchel - aromatisch, gesund und lecker.
Fenchel ist ein vielseitiges Gemüse, das es wert ist, ent-
deckt zu werden. Weiterverarbeitet und genossen werden
einerseitsdieKnollen inSalatenoderGemüsegerichten in

Schmittweiler

Verbandsgemeinde   
Meisenheim

Abtweiler

Becherbach

Breitenheim

Callbach

Hundsbach
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verschiedenen Variationen, mit und ohne Fleisch, ande-
rerseits können die Fenchelsamen in Brot mitgebacken
oder als Tee aufgegossen werden.
Dies alles zeigt uns Frau Barth am Mittwoch, 17.01.18
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus in Schweinschied.
Bitte tel. anmelden unter 06753/4718.

Landfrauenverein Löllbach
Fenchel - aromatisch, gesund und lecker.
Fenchel ist ein vielseitiges Gemüse, das es wert ist, ent-
deckt zu werden. Weiterverarbeitet und genossen werden
einerseitsdieKnollen inSalatenoderGemüsegerichten in
verschiedenen Variationen, mit und ohne Fleisch, ande-
rerseits können die Fenchelsamen in Brot mitgebacken
oder als Tee aufgegossen werden.
Dies alles zeigt uns Frau Barth am Mittwoch, 17.01.18
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus in Schweinschied.
Bitte tel. anmelden unter 06753/4718.

Pfälzerwald-Verein Meisenheim
Wanderung nach Lettweiler
Der Pfälzerwald-Verein Meisenheim bietet traditionsge-
mäß seine 1. Wanderung im neuen Jahr am 14. Januar
2018nachLettweileran.DieWanderstreckebeträgtca.13
km und Wanderführer ist Waldemar Altvater. Es wird im
Gasthaus zum Dorfkrug in Lettweiler eingekehrt. Dazu ist
eineAnmeldungbeiKlausSchmell (Tel.3697)oderVolker
Krämer (Tel. 4933) auch für diejenigen erforderlich, die
nicht mit wandern, aber am gemeinsamen Essen teilneh-
men möchten. Abmarsch ist um 10.00 Uhr vom Park-
platz an der Beiche in Meisenheim. Auch Nichtmitglieder
sind herzlich willkommen.

Wandererlebnis Schwarzwald
Die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins Meisenheim
plant in der Zeit vom 15. bis 22. September 2018 eine
Wander- und Erlebniswoche im Hochschwarzwald. Ge-
plant sind zwei Wanderungen in der Wuttach- und Röten-
bachschlucht, welche zu den schönsten in Deutschland
zählen. Die Anforderungen an Kondition und Trittsicher-
heit sind mittel bzw. anspruchsvoll. Für nicht so geübte
Wanderer werden parallel leichte Touren angeboten. Wei-
terhin sind zwei „freie Tage“ geplant, welche individuell
genutztwerdenkönnen.HierbietensichAusflügezumTi-
tisee, zum Feldberg oder nach Donaueschingen an. Eine
Tagesfahrt nach Schaffhausen zu den Rheinfällen und ei-
ne Schiffstour auf dem Hochrhein nach Stein in der
Schweiz sowie eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn ste-
hen ebenfalls auf dem Programm. Die Unterbringung er-
folgt im Hotel „Hirschen“ in Blumberg. Das familienge-
führteHausisteinederbestenAdresseninderRegion.Die
Küchebietet jedenAbendein4GängeMenüan.DieFahrt-
kosten inklusive Halbpension betragen 490€. Einzelzim-
mer und Tagesfahrten werden extra berechnet.
Näherer Informationen und Anmeldung bei Klaus
Schmell (06753 3697).

Mitgliederversammlung
Mittwoch,31. Januar2017 findetum19.00Uhrdie Jah-
reshauptversammlung des Pfälzerwald-Vereins Meisen-
heim in der Vereinsgaststätte „Zur Stadtmauer“, Klenker-
tor 17, in Meisenheim statt. Folgende Tagesordnung ist
vorgesehen: Eröffnung und Begrüßung sowie Bericht des
1. Vorsitzenden, Ehrung der Verstorbenen, Bericht des
Wanderwartes über die Vereinsaktivitäten, Bericht des

Kassierers, Bericht der Kassenprüfer u. Verschiedenes.
Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich willkommen.

SG. Meisenheim/
Desloch/Jeckenbach
Futsal Hallenkreismeisterschaft der Senioren Bad
Kreuznach, am 14.01.2018 in der Konrad Frey Halle
ab 10.30 Uhr
Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mann-
schaften.
Im Anschluss an die Gruppenphase spielen die Ersten der
Gruppe jeweils gegen die Tabellenzweiten der anderen
Gruppe.DieSpielzeitbeträgt12Minuten.BeiPunktgleich-
heit zählen zunächst der direkte Vergleich und dann das
Torverhältnis.
Teilnehmer:
Gruppe A
TuS Waldböckelheim, VfL Sponheim, VfR Kirn,
TuS Hackenheim, SG. Eintracht Bad Kreuznach,
Gruppe B:
TuS Monzingen, SG. Hüffelsheim/Niedh./Norh.,
SG. Meisenheim/Desl./Jeckenb., Karadeniz,
SV Winterbach
A-Junioren am 13.01.2018 ab 15.00 Uhr
in Bad Sobernheim, Dr. Werner Dümmler-Halle
C-Junioren ab 09.30 Uhr am 13.01.2018
Konrad Frey Halle Bad Kreuznach

SSV Meisenheim
Heimspiele im Paul-Schneider-Gymnasium
Samstag, 13.01.2018
15.30 Uhr C-Jugend männl. Rheinhessenliga
MJSG Kirn/Meisenheim - TV Bodenheim
17.30 Uhr Männer A-Klasse
SSV Meisenheim 2 - HV Weisenau
19.30 Uhr Männer Rheinhessenliga
SSV Meisenheim - HC Gonsenheim
Sonntag, 14.01.2018
11.00 Uhr D-Jugend männlich
SSV Meisenheim - JSG Ingelheim/Oberhilbersheim

TV 1848 Meisenheim e. V.
„BODYSHAP by ZUMBA – FITNESS “
ist ein einzigartiges, sehr gut konzipiertes, gesundheits-
förderndessowiespaßbringendesGanzkörpertrainingfür
Körper, Geist und Seele. Durch intensive sowie harmo-
nisch abgestimmten Bewegungsabläufen aus Aerobic (z.
B. Step, Toning, Chair, Strong, Circle, Aqua), lateinameri-
kanischenTänzen (wiez.B.Salsa,Samba,Rumba,Meren-
gue, Cha Cha, Tango, Shive, Hip Hop, Street Dance, Rock
andRoll,Flamenco,Reggaton)sowievielenElementenaus
demKampfsport–unterBerücksichtigungallerVorgaben
aus dem Gesundheitssport – werden die jeweiligen Fit-
nessziele (gutgeformter,gedehnterundmobilisierterKör-
per, gestärkte Muskulatur, u.v.m.) noch schneller erreicht
beiregelmäßigemTraining.Teilnehmenkannjede/rab14
Jahren.
Gebühren können von den Krankenkassen zwischen 80
und 100 % übernommen werden.
Des Weiteren gibt es als Motivation von Donnerstag, 11.
Januar2018biseinschl.Dienstag,23. Januar2018,die
20ziger Karte vergünstigt.
Veranstaltungsort/-zeit: jeden Dienstag und Donnerstag
um 20.00 Uhr in der alten PSG-Aula auf dem Gymnasium-
gelände in Meisenheim statt. Info: Tel.: 0170 / 7767070

TV 1902 Raumbach e. V.
Abteilung TV Fastnacht
Es ist wieder soweit… es beginnt die fünfte Jahreszeit

Termine für die Fastnachtskampagne 2018
Freitag, 19.01.2018
Programmaufstellung
Um 20:00 Uhr in der TV-Halle wird das Programm für die
TV Kappensitzung und Kinderkappensitzung auf- bzw.
vorgestellt.
Sonntag, 21.01.2018
Kartenvorverkauffürdie38.großeTV-Kappensitzung
am 03.02.2018
Ab 15:00 Uhr Einlass in die TV-Halle.
Es wird eine Liste ausliegen, wo sich jeder ab 15:00 Uhr
eintragen kann. In Reihenfolge dieser Liste werden dann
DIREKT die Karten verkauft, Pro Person werden max. 6
Karten (1 Tisch) ausgegeben.
Samstag, 27.01.2018
Hallendekoration
An diesem Samstag wird die Halle komplett und abschlie-
ßend dekoriert, die Technik hergerichtet sowie am Büh-
nenbild gearbeitet.
Treffpunkt ist um 09:00 Uhr in der TV-Halle. Helfer sind
herzlich willkommen. Für Frühstück bzw. Mittagessen ist
wie immer gesorgt.
Bitte ausreichend Zeit einplanen (ca. 14:00 Uhr), da die
Halle an diesem Tag fertig werden muss.
Freitag, 02.02.2018
Generalprobe für die 38. große TV Kappensitzung, ab
19:00 Uhr in der TV Halle
Alle Aktiven die an der diesjährigen Kappensitzung teil-
nehmen werden gebeten an diesem Abend anwesend zu
sein.
Samstag, 03.02.2018
38. große TV-Kappensitzung des TV Raumbach
„Der TV bei Walt Disney“
18:11 Uhr, Einlass in die TV-Halle
19:33 Uhr, Beginn der Kappensitzung
Sonntag, 04.02.2018
Kinderfasching des TV Raumbach
13:11 Uhr, Einlass in die TV-Halle
14:33 Uhr, Beginn der Kinderkappensitzung

Landfrauenverein Raumbach
Am Samstag, 13. Januar 2018 findet um 14.00 Uhr ein
Spielenachmittag im Raumbacher Gemeindehaus statt.
AlleMitgliederunseresVereinsundauchGästesindherz-
lich willkommen!

Am Donnerstag, 18.01.2018 findet um 19.00 Uhr zu-
sammen mit den Rehborner Landfrauen ein MILAG-Vor-
trag im Gemeindehaus in Rehborn statt. Thema: „gesun-
de Ernährung für gesunde Knochen“ mit Frau Hiltrud
Schappert.
Da wir von Raumbach aus Fahrgemeinschaften bilden
wollen, bitten wir um Anmeldung bei Marita Ellrich; Tel.:
06753/5287.
Interessierte Gäste sind herzlich willkommen!

MGV 1860 Rehborn
Jahreshauptversammlung des MGV 1860 Rehborn
Die Jahreshauptversammlung des MGV 1860 Rehborn
e. V. findet am Freitag, dem 12. Januar 2018, um 19.00
Uhr, im ev. Gemeindehaus, in Rehborn, statt.
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder herzlich
eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung/Jahresbericht
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Chorleiterbericht
6. Neuwahlen

Löllbach

Meisenheim

Raumbach

Rehborn
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7. Wünsche und Anträge
WünscheundAnträgezurTagesordnungsindbiszum12.
Januar 2018, beim 1. Vorsitzenden Wolfgang Keller, Im
Weiher 11, 55592 Rehborn, einzureichen.

Landfrauenverein Rehborn
Am Donnerstag, 18.012018 um 19.00 Uhr findet im ev.
Gemeindehaus eine Vortragsveranstaltung der MILAG
mit Kostproben von Hiltrud Schappert statt.
Thema: - gesunde Ernährung für gesunde Knochen
- Informationen und praktische Tipps - Rezepte
Nichtmitglieder sind auch herzlich willkommen.
Bitte um baldige Anmeldung bis 14.01.2018 Tel.
06753/4919 Hanni Seibert

Veranstaltungskalender 2018
OG Reiffelbach
Januar
07.01. Neujahrsempfang OG/DGH
20.01. Weihnachtsbaumaktion FFw
21.01. Schafkopfturnier FSV / Sportheim
27.01. Schlachtfest FSV / DGH
Februar
24.02. Generalversammlung FV-OG / DGH
März
03.03. Jahreshauptversammlung FV-FFw
17.03. Jahreshauptversammlung FSV / Sportheim
24.03. Jahreshauptversammlung Schützenverein
30.03. Ostereischießen Schützenverein
April
15.04. Frühjahrsbrunch FV-OG / DGH
30.04. Mai(h)nachtsfeuer FV-FFw
Juni
02.+02.06 Sommerfest FV-FFw
23.+24.06. Dorffest/725 Jahrfeier FV-OG
Juli
21.07. Sportfest FSV
September
26.-29.09. Kirmes FV-OG
Oktober
14.10. Spansau-Essen(öffentlich) FV-FFw
November
01.11. Schafkopfturnier Schützenverein
10.11. Martinsumzug OG
17.11. Arbeitseinsatz + Einwinterung OG + FFw
Dezember
02.12. Generationentreff/Adventsfeier OG/FV-OG
08.12. Weihnachtsfeier Schützenverein
16.12. Weihnachtsbratwurst + Glühwein

OG/Weihnachtsbaum
30.12./01.01. Neujahrsläuten OB

Landfrauenverein Schweinschied
Fenchel - aromatisch, gesund und lecker.
Fenchel ist ein vielseitiges Gemüse, das es wert ist, ent-
deckt zu werden. Weiterverarbeitet und genossen werden
einerseitsdieKnollen inSalatenoderGemüsegerichten in
verschiedenen Variationen, mit und ohne Fleisch, ande-
rerseits können die Fenchelsamen in Brot mitgebacken
oder als Tee aufgegossen werden.
Dies alles zeigt uns Frau Barth am Mittwoch, 17.01.18
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus in Schweinschied.
Bitte tel. anmelden unter 06753/4718.

Volksbildungswerk Meisenheim
Acryl-Malkurs „Zauber der Bäume“
Der Kurs unter der Leitung von Karmen Harasti beginnt
am Montag, 15.01.2018 um 18.30 Uhr im Raum 51 im
Paul-Schneider-Gymnasium und läuft über 8 Abende.
DieTeilnehmerbeschäftigensichmitdemThema„Zauber
der Bäume“ in allen Facetten der Bäume, ob blühend, ver-
blüht oder komplett kahl.
Mitzubringen sind Acrylfarben und –pinsel in guter Qua-
lität, Leinwände ab 40x50 cm, Abdeckmaterial für die Ti-
sche, Lappen und eine Tischstaffelei.
Die Kursgebühr beläuft sich auf 32,00 € bei 12 Teilneh-
mern.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt.
Eine Anmeldung unter der Telefon-Nr. 06753/4126 ist
zwingend erforderlich.

Kath. Erwachsenenbildung
Ab dem 30.01.2018 wieder Englischkurse für Fortge-
schrittene auf verschiedenen Niveaustufen
Die Kurse finden dienstags und donnerstags vormittags
im Bildungszentrum St. Hildegard, Bahnstr. 26, Bad
Kreuznach statt. (Kosten: € 65,--pro Kurs)

Ab 29.01.2018 wieder neue Deutsch-Kurse für Mi-
granten/-innen und Au-pair’s
Neben den Anfängerkursen A1 und A2 bieten wir auch
den Zertifikatskurs B2 sowie neu den Zertifikatskurs C1
an. Beratung und Einstufung findet am 25.01.2018 von
10.00 – 12.00 Uhr statt.

Am 23.01.2018 Vortrag „Volkskrankheit Depression“
Der Vortrag findet im Zentrum St. Hildegard, Bahnstr. 26,
Bad Kreuznach in der Zeit von 20.00 – 21.30 Uhr statt. Es
isteineAnmeldungbiszum18.01.2018erforderlich.Refe-
rentin ist Frau Anni Braun.

Ab dem 17.01.2018 neuer Step-Aerobic-Kurs
Ein besonderes Training das Spaß und Fitness zu fetziger
Musik vereint und besonders als Einstiegssport geeignet
ist. Kursleiterin ist Frau Jutta Reinhardt. Der Kurs umfaßt
9Einheitenvonje1Stunde(18.40–19.40Uhr)undkostet
€ 54,--.

Ab dem 17.01.2018 neuer Entspannungskurs
Es kommen Techniken des autogenen Trainings, der pro-
gressiven Muskelentspannung, der Meditation, Traum
und Fantasiereisen und der körperorientierten Entspan-
nung zur Anwendung. Kursleiterin ist Frau Jutta Rein-
hardt.DerKursumfaßt9Einheitenvon je1Stunde (18.40
– 19.40 Uhr) und kostet € 50,--.

offener PC Treff
Diese Treffen richten Sich an Interessierte, die entweder
den Zugang zum PC suchen, oder schon Erfahrung mit-
bringen und die Kenntnisse vertiefen möchten.
Jeder Teilnehmer bringt, falls vorhanden, seinen Lap-
top/PCmit, lerntsodieMöglichkeitenaufdemeigenenGe-
rät kennen und kann das Gelernte leicht auch zu Hause
verwenden.
WernochkeinenComputerbesitztkannandenvorhande-
nen Arbeitsplätzen seine ersten Erfahrungen mit dem
Computermachen.HerrDr.BaumfalknimmtsichdieZeit,
die benötigt wird, damit jeder Teilnehmer etwas mitneh-
men kann. Es geht nicht darum, möglichst viel Unter-
richtsstoff abzuarbeiten, sondern für die Praxis und mit
Spaß an der Sache zu üben und zu lernen. Ab 15.01.2018
findetderTreff imZentrumSt.Hildegard,Bahnstr.26,Bad
Kreuznach in der Zeit von 10.30 – 12.00 Uhr statt. Es ist
keine Anmeldung erforderlich.

Ab 19.01.2018 Tanzkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene, Singles und Paare
Die Leitung übernimmt Herr Geo Kantz. Die Kurse umfas-
sen 10 Kurseinheiten und kosten € 30,-- pro Person.

Ab dem 18.01.2018 Kurs Folklore, Squaredance,
Kreis-, gesellige und meditative Tänze mit Frau Anita
Land an. Der Kurs umfaßt 10 Abende und kostet € 30,--.

Ab dem 10.01.2018 neue Yoga-Kurse für Anfänger
und Wiedereinsteiger
DieLeitungdesKursesübernimmtFrauUrsulaHerm.Die
Kurse finden montags und mittwochs statt .

Einsteigerkurse für Microsoft Access an verschiede-
nen Terminen
20.+27.01.2018 (Wochenendkurs) oder 24.+26.01.2018
ReferentistHerrDr.UdoBaumfalk,dieKursefindeninder
Zeit von 9 – 17.00 Uhr statt und Kosten € 450,-- pro Person
incl. Skript, Getränke und Verpflegung.
Anmeldeschluss ist der 12.01.2018.

Am 20.01.2018 Workshop INTA Meditation – Durch
Begegnung wachsen -
Referenten sind Frau Monika Barth und Herr Peter Herr-
mann. Eine Anmeldung ist bis zum 10.01.2018 erforder-
lich. Die INTA-Meditation verbindet das Wissen östlicher,
spiritueller Traditionen und westlicher Wege der Selbst-
und Sinnfindung zu einer ganzheitlichen, für jeden Men-
schen praktizierbaren Meditation.

Info und Anmeldung unter: 0671/27989 oder
keb.rhein-hunsrueck-nahe@bistum-trier.de.

Sprechstunde des Beirates
für Migration und Integration
im Landkreis
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinen-
straße 47 (Ort gem. Aushang im EG). Tel. : 0671/8030.

Anmeldetermine Emanuel-Felke-
Gymnasium Bad Sobernheim
Montag, 29. Januar bis Mittwoch, 31. Januar 2018
jeweils 13.30 – 17.00 Uhr
Wir freuen uns, Sie zusammen mit Ihrem Sohn/Ihrer
Tochter in unserem Gymnasium begrüßen zu dürfen.
Bitte bringen Sie für das Gespräch mit einem Mitglied der
Schulleitung das Empfehlungsschreiben der Grundschu-
le, das Halbjahreszeugnis und eine Geburtsurkunde mit.
Auf der Homepage der Schule
www.emanuel-felke-gymnasium.de
sindweitere InformationenzurSchuleundüberdasGanz-
tagsgymnasium zu finden.
Falls Sie noch Fragen haben, wir geben sehr gerne Aus-
kunft: Telefon 06751-930840 oder E-Mail an:
postmaster@emanuel-felke-gymnasium.de
gez. OStD. Marissa Wetzel-Schumann, Schulleiterin

Vorsicht vor Betrug per Telefon:
Angeblich droht Vollstreckung vom Finanzamt!
Bürgerinnen und Bürger im gesamten Bundesgebiet ha-
ben in den letzten Tagen Anrufe wegen angeblicher Voll-
streckungsankündigungen des Finanzamtes Stuttgart 4

Reiffelbach

Schweinschied

Weiterbildung

Mitteilungen 
anderer Behörden
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oderandererÄmtererhalten.DieseAnrufedeutenaufeine
neue Betrugsmasche hin. Sie stammen nicht vom Fi-
nanzamt. Die Steuerverwaltung informiert stets schrift-
lich über beabsichtigte Vollstreckungsmaßnahmen.
Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden von ei-
nem Sprachautomaten angerufen, der sie auffordert,
durch die Eingabe etwa einer 1 oder 2 auf der Tastatur das
Finanzamt zurück zu rufen.
Es handelt sich wahrscheinlich um einen Betrugsversuch,
bei dem die Angerufenen auf eine kostenträchtige Rufum-
leitung zum Finanzamt geschaltet werden sollen.
Die Steuerverwaltung empfiehlt bei einem solchen Anruf
nicht zu reagieren, sondern einfach aufzulegen.

Keine Belege mehr
für die Steuererklärung
Vorlage nur noch auf Nachfrage des Finanzamts erfor-
derlich
Mit der Steuererklärung des Jahres 2017 müssen Steuer-
zahler dem Finanzamt keine Belege mehr einreichen.
Es gilt künftig der Grundsatz, dass Belege nur noch dann
vorgelegt werden müssen, wenn das Finanzamt dazu auf-
fordert. Bisher wurde in diesem Zusammenhang unter-
schiedenzwischenBelegen, fürdieeseinegesetzlicheVor-
lagepflicht gab (Spendenbescheinigung, Kapitalertrags-
teuerbescheinigung, Nachweis über den Grad der Behin-
derung) und sonstigen einzureichenden Unterlagen, Auf-
stellungen und Erläuterungen, die für das Besteuerungs-
verfahren von Bedeutung sind, für die es aber keine ge-
setzliche Vorlagepflicht gab.
Für den Steuerzahler entfällt diese Unterscheidung künf-
tig. Dadurch wird das Verfahren vereinfacht. Mit dem Ge-
setz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
wurde aus der Belegvorlagepflicht eine Belegvorhalte-
pflicht. Belege müssen daher nur noch auf Nachfrage des
Finanzamts eingereicht werden.
Aufbewahrungsfristen
Für die meisten Steuerbürger gilt, dass sie Belege grund-
sätzlich bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (endet einen
Monat nach Erhalt des Steuerbescheids) und nach Einle-
gung eines Einspruchs oder einer Klage bis zum endgülti-
gen Abschluss des Verfahrens aufbewahren sollten. Bele-
ge, die für mehrere Jahre von Bedeutung sind (z. B. ärztli-
che Atteste) sollten entsprechend länger aufbewahrt wer-
den. Sollte der Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der
Nachprüfungstehenodervorläufigsein, solltendieBelege
ebenfallsaufbewahrtwerden(Angabenhierzufindensich
in den Erläuterungstexten am Ende des Steuerbescheids).
Eine besondere Regelung gilt für Zuwendungsnachweise,
also Bescheinigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge
an als gemeinnützig anerkannte Vereine und Einrichtun-
gen: Diese müssen bis zu einem Jahr nach Bekanntgabe
des Steuerbescheids aufbewahrt werden, wenn sie nicht
zuvor vom Finanzamt angefordert wurden.
Darüber hinaus müssen Privatpersonen weitere Belege
aufbewahren: Für Leistungen, die im Zusammenhang mit
einemGrundstückstehen,sindRechnungenfürdieDauer
von zwei Jahren aufzubewahren. Das können beispiels-
weise Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienst-
leistungen sein. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Ka-
lenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist.
Privatpersonen mit Fotovoltaikanlage
EinnahmenausdemBetriebeinerFotovoltaikanlagegehö-
ren zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Dementspre-
chend gilt auch für Betreiber einer Fotovoltaikanlage, die
StromindasöffentlicheStromnetzeinspeisen,eineAufbe-
wahrungsfristvonzehnJahren fürdiezugehörigenUnter-
lagen.
Aufbewahrungsfristen für Gewerbetreibende, Freibe-
rufler und Landwirte
Für gewerblich, selbstständig oder land- und forstwirt-
schaftlich tätige Steuerpflichtige haben sich keine Ände-
rungen ergeben. Diese haben – wie auch bisher – die
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen

inelektronischerFormsowiezumDatenzugriff (GoBD)zu
beachten. Für diese Berufsgruppen gelten daher besonde-
re Aufbewahrungsfristen, die bis zu zehn Jahre betragen.
So müssen beispielsweise Buchungsbelege für die Steuer-
erklärung 2017 in der Regel bis zum 31.12.2027 aufbe-
wahrt werden.
Aufbewahrungsfristen für Steuerpflichtige mit be-
deutenden Überschusseinkünften oder Anteilen an
ausländischen Drittstaat-Gesellschaften (§ 147a der
Abgabenordnung)
Haben Steuerbürger Überschusseinkünfte (d. h. als Ar-
beitnehmer, aus nicht der Abgeltungsteuer unterliegen-
dem Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung
oder sonstige Einkünfte), die in der Summe höher als
500.000 Euro pro Jahr sind, so müssen Belege und Auf-
zeichnungen in diesem Zusammenhang grundsätzlich
sechs Jahre aufbewahrt werden.
Das gleiche gilt ab 2018 auch für Steuerpflichtige, die al-
lein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmit-
telbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestim-
menden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle
oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Ge-
sellschaft ausüben können.

Steuererklärung 2017
Neuerungen zum elektronischen Übermittlungsver-
fahrensowiezurGewinnermittlungdurchEinnahme-
Überschussrechnung
Bereits seit dem Veranlagungszeitraum 2011 sind Gewer-
betreibende, Land- und Forstwirte und selbstständig Täti-
ge unabhängig von der Tatsache, ob sie diese Einkünfte
haupt- oder nebenerwerblich beziehen - gesetzlich ver-
pflichtet, ihre Steuererklärung elektronisch abzugeben.
Die elektronische Übermittlungspflicht erstreckt sich ne-
ben der Steuererklärung auch auf die jeweilige Gewinner-
mittlung (Bilanz bzw. Anlage EÜR).
In begründeten Härtefällen kann das Finanzamt auf An-
trag auf die elektronische Übermittlung verzichten.
Neuerungen für die Steuererklärung 2017:
Übermittlung der elektronischen Steuererklärung
des Jahres 2017 in bestimmten Fällen nur noch nach
vorheriger Registrierung unter www.elster.de mög-
lich
Im Verfahren ELSTER (Elektronische Steuererklärung)
gibt es grundsätzlich zwei Verfahren zur elektronischen
Übermittlung von Steuererklärungen an das Finanzamt:
Das Einreichen mittels komprimierter Erklärung (mit
nachgereichtem Unterschriftenblatt) und den Datenver-
sand mittels elektronischem Authentifizierungsverfah-
ren. Im Zuge der Intensivierung der automationsgestütz-
ten Steuererklärungsbearbeitung können Umsatzsteuer-
und Gewerbesteuererklärungen für den Veranlagungs-
zeitraum2017nurnoch„authentifiziert“übermitteltwer-
den. Hierfür wird ein Sicherheitszertifikat benötigt. Für
dieses Zertifikat ist die vorherige Registrierung bei „Mein
ELSTER“ erforderlich.
Eine Anleitung zur Registrierung und Authentifizierung
findet sich unter: https://www.elster.de.
Da der Prozess in der Regel bis zu zwei Wochen dauert,
empfiehlt das Landesamt für Steuern für die Abgabe der
Steuererklärung 2017 die Registrierung rechtzeitig
durchzuführen.
Einnahmeüberschussrechnungen künftig aus-
schließlich mit amtlich vorgeschriebenem Datensatz
bzw. amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Anlage
EÜR)
Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 sind grundsätzlich
alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahme-
nüberschussrechnung ermitteln, verpflichtet, diese nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz (Anlage EÜR) zu
übermitteln.
Die bisherige Regelung, nach der bei Betriebseinnahmen
von weniger als 17.500 Euro die Abgabe einer formlosen
Einnahmenüberschussrechnung ausreichte, läuft damit
aus.AuchdieÜbermittlungderAnlageEÜRistabdem

Veranlagungszeitraum 2017 nur noch mit elektroni-
scher Authentifizierung möglich.

Bauern- und Winzerverband
an Nahe und Glan
Informationsveranstaltung in Rehbach
DerBauern-undWinzerverbandanNaheundGlanlädtzu
folgender Informationsveranstaltung am Dienstag, dem
16.01.2018, um 20:00 Uhr, im Gemeindehaus in Reh-
bach ein.
Tagesordnung:
Ermittlung des Düngebedarf nach neuer Düngeverord-
nung, Dr. Friedhelm Fritsch, DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück
Aktuelle Agrar- und Verbandspolitik, Kreisvorsitzender
Johannes Thilmann
GAP-Reform,ÄnderungeninderLandwirtschaftlichenSo-
zialversicherung, und andere aktuelle Themen, Kreisge-
schäftsführer Werner Küstner

Schon Karrierepläne für 2018?
Kostenlos und berufsbegleitend zum Fachabitur
Ein Angebot der BBS Wirtschaft in Bad Kreuznach:
Die Duale Berufsoberschule
Die BBS Wirtschaft bietet einen berufsbegleitenden Aus-
bildungsgang an, nämlich die Duale Berufsoberschule.
Diese führt in Form eines knapp zweijährigen Abendun-
terrichts zur Fachhochschulreife. Für das kommende
Schuljahr können noch Schulplätze vergeben werden.
Jugendliche und Erwachsene können sich weiterbilden,
umberuflichvoranzukommen.Siekönnensichneuorien-
tieren oder sogar nach dem Abschluss dieser Schule ein
Studium an einer Fachhochschule aufnehmen.
Diese Qualifizierungsmöglichkeit an unserer staatlichen
Bildungseinrichtung ist kostenlos.
Der Unterricht findet zweimal wöchentlich zwischen
17:30 Uhr und 20:45 Uhr statt. Kostenlose Parkplätze sind
vor der Schule zur Genüge vorhanden.
Das Abschlusszeugnis der Dualen Berufsoberschule be-
rechtigt zum Studium an einer Fachhochschule in allen
Bundesländern und ermöglicht zum Beispiel jungen Be-
amten den Zugang zu einer höheren Beamtenlaufbahn.
Ab sofort kann die Anmeldung für diese Schulform im Se-
kretariat der BBS Wirtschaft Bad Kreuznach, Rheingra-
fenstraße 20, erfolgen.
Die Stundentafel umfasst in zwei Jahren 600 Stunden und
fünf Lernbausteinfächer: Deutsch/Kommunikation, Erste
Fremdsprache (Englisch), Mathematik, Sozialkunde und
Naturwissenschaften (Physik oder Chemie). Die Aufnah-
mebedingungen sind neben der Mittleren Reife entweder
eine abgeschlossenen Berufsausbildung, der Abschluss
der höheren Berufsfachschule oder der Abschluss einer
mindestens zweijährigen Fachschule.
Der freiwillige Unterricht in einer zweiten Fremdsprache
(Französisch) ermöglicht den anschließenden Besuch der
BOS II, die dann zur allgemeinen Hochschulreife führt.
Bislang war die Erfolgsquote dieses Bildungsgangs über-
ragend.
Kurz- Info:
•Gern nehmen wir Ihre Anmeldung ab sofort entgegen!
• Info-Abend am Montag, den 15.01.2018 um 18:00 Uhr,
in der BBS Wirtschaft
• Antragsformulare an der Infothek der Schule oder zum
Downloaden unter: http://www.bbswkh.de/downloads/
aufnahmeantraegesonstiges
• Unterrichtsbeginn: Montag, 06. August 2018, 17:30 Uhr
Weitere Informationen:
(06 71) 79 49 73-0 oder www.bbswkh.de

Energietipp der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz
Neubau aus Holz oder Stein?
(VZ-RLP / 19.12.2017) Die Qual der Wahl fängt spätestens
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beim Baumaterial für einen geplanten Neubau an. Grund-
sätzlich kann der notwendige Wärmeschutz sowohl bei
Holzständerbauweise als auch bei Massivbauweise er-
reicht werden. Die häufigste Wandkonstruktion ist die
massive Mauer. Sie wird entweder aus hoch wärmedäm-
menden Steinen errichtet oder aus etwas dünneren Stei-
nenmiteinerzusätzlichenDämmschicht.BeibeidenMas-
sivbauweisen entstehen Wanddicken von 40 bis 50 Zenti-
metern. Da die Dämmschicht bei der Holzständerbauwei-
se hauptsächlich innerhalb der tragenden Konstruktion
liegt, kann hier mit geringeren Wandstärken gebaut wer-
den. Das ist vorteilhaft, wenn das Grundstück klein ist. In
denBaukostenproQuadratmeterunterscheidensichMas-
sivbau und Holzbau bei Fertighäusern jedoch nur wenig.
Massive Wände schützen besser vor Schall. Vorteile der
Holzständerbauweise sind die meist kürzere Bauzeit und
der geringere Feuchtigkeitseintrag während der Baupha-
se. Außerdem kann eine standardisierte Qualitätssiche-
rungbeidenvorgefertigtenBauteilenvonVorteil sein,vor-
ausgesetzt es gibt eine güteüberwachte Fertigung. Beim
MassivhaussinddieGestaltungsmöglichkeitenetwasgrö-
ßer, vor allem wenn man mit einem freien Architekten
baut. Eine Bauüberwachung ist hier in allen Bauphasen
gut möglich und empfehlenswert.
Egal ob Massivbau oder Holzständerbauweise – entschei-
dend für die Höhe der Heizkosten in den folgenden Jahr-
zehnten ist der energetische Standard, der möglichst früh-
zeitig festgelegt werden sollte. Da man mit einem neuen
Haus Fakten für die nächsten Jahrzehnte schafft, sollte in
BetrachtgezogenwerdenüberdieMindestanforderungen
der Energieeinsparverordnung hinaus zu gehen. Außer-
dem sollte Wert auf ein Konzept für die Luftdichtheit der
Gebäudehülle und die Reduzierung der Wärmebrücken
gelegt werden.
Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen anderen Berei-
chendesEnergiesparensimAlt-undNeubaubeantworten
die Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz ineinempersönlichenBeratungsgesprächnachtele-
fonischer Voranmeldung.

Dachsanierung – wohin mit der Dämmung?
(VZ-RLP / 02.01.2018) Die Sanierung des Dachs ist eine
der aufwendigsten und kostenintensivsten Maßnahmen
beiderModernisierungeinesAltbaus.Siesolltebesonders
gut geplant werden, denn ein gutes Dach ist nicht nur
dicht, sondern hält im Winter die Wärme drinnen und im
Sommer die Hitze draußen. Eine insgesamt gute Däm-
mung kann bei einem Einfamilienhaus jährlich mehrere
hundert Liter Heizöl bzw. Kubikmeter Erdgas sparen.
Ein guter Wärmeschutz im Steildach ist heute je nach
Dämmmaterial 20-30 cm dick. Da die Lebensdauer der
meistenDämmstoffebiszu50Jahrebeträgt, solltehierauf
keinen Fall an der Dicke gespart werden.
Spätestens wenn das Dach ausgebaut oder neu gedeckt
werden soll, stellt sich die Frage, wo diese Dämmschicht
platziert wird. Die oberste Geschossdecke statt des Dachs
sollte gedämmt werden, wenn man sicher ist, dass auch
langfristig kein Dachbodenausbau ansteht.
Bei bereits vorhandenem oder geplantem Dachausbau
müssendieDachschrägennachobenbiszurDeckedesge-
plantenWohnraumsgedämmtwerden.Wennderbeheizte
Bereich bis in die Giebelspitze reichen soll, muss auch die
Wärmedämmung bis in die Spitze verlegt werden. Gibt es
jedocheinenSpitzboden,kanndienachobenabschließen-
de Dämmschicht auf diesem Boden verlegt werden. Die
Dämmung einer Decke ist meist einfacher und kosten-
günstiger als die Dämmung der Dachschrägen.
Alternativ kann bei einer Dachneueindeckung über eine
Aufsparrendämmung nachgedacht werden. Zu den De-
tails der Dachdämmung berät der unabhängige Energie-
berater der Verbraucherzentrale nach Terminvereinba-
rung.
Der Energieberater hat am Donnerstag, dem 11.01.18
von 14.15 – 18.00 Uhr Sprechstunde in Bad Sobern-
heim im Rathaus, Zimmer 5, Marktplatz 11.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos.

Voranmeldung unter: 0 67 51/81-0. VZ-RLP
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Bera-
tungstermin:EnergietelefonRheinland-Pfalz:0800/6075
600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17
Uhr.

Nachruf
Mit großer Trauer und Betroffenheit haben die Mit-
glieder der Verbandsversammlung und des Werk-
sausschusses des Zweckverbandes Wasserversor-
gung „Westpfalz“ den allzu frühen Tod von

Bürgermeister Egbert Jung

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, zur
Kenntnis nehmen müssen.
Egbert Jung hat sich, seit seiner Wahl zum Bürger-
meister der VG Lauterecken ab dem Jahre 2006, in
unserenGremienimmersehr intensivmitderFort-
entwicklung unseres Verbandes beschäftigt und
mitgeholfen, die Wasserversorgung in der Nord-
und Westpfalz nachhaltig zu sichern. Seine be-
scheidene, menschliche Art hat ihm zu hohem An-
sehen, Respekt und großer Beliebtheit verholfen.
Wir werden seinen Rat und seine Kompetenz sehr
vermissen.
Unsere Anteilnahme gilt besonders seiner Ehefrau
und Familie. Wir sind Egbert Jung zu großem Dank
fürseinEngagementzugunstenunseresZweckver-
bandes und der in der Nord- und Westpfalz leben-
den Menschen verpflichtet.
WirwerdenihmimmereinehrendesAndenkenbe-
wahren.
Weilerbach, im Dezember 2017
Für die Verbandsversammlung /
den Werksausschuss
Arno Mohr, Verbandsvorsteher

Evangelische Kirchengemeinde
Abtweiler
Freitag, 12.01.2018
15.30 – 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Sonntag, 14.01.2018
10.30 Uhr Gottesdienst Staudernheim, Pfr. Anacker. Got-
tesdienst im Martin-Luther-Haus.
Freitag, 19.01.2018
15.30 – 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Der nächste Gttd. in Staudernheim: So.11.02.18, 10.30
Uhr Büttenpredigt.
Der nächste Gttd. in Lauschied: So. 28.01.18
Der nächste Gttd. in Abtweiler: So. 04.02.18

Protestantische Pfarrei Callbach
Sonntag, 14.01.2018
An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst statt.
In der Zeit der Vakanz im Pfarramt Callbach ist Pfarre-
rin Frau Sandra Liermann ab sofort als Seelsorgerin zu-
ständig. Tel.: 0151 563 423 94

Evangelische Kirchengemeinde
Hundsbach
Sonntag, 14.01.2018
09.30 Uhr Gottesdienst in Limbach
10.30 Uhr Gottesdienst in Hundsbach

Dienstag, 16.01.2018
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Jeckenbach,
Gemeindehaus „Alte Schule“
Donnerstag,18.01.2018
16.00 Uhr Katechumenenunterricht in Jeckenbach,
Gemeindehaus „Alte Schule“
Ev. Pfarramt Hundsbach
Pastor Peter Dietz
Tel. 0671/481923 bzw. 0170/8055379

Evangelische Kirchengemeinde
Jeckenbach
Sonntag, 14.01.2018
10.00 Uhr Breitenheim. Gottesdienst mit Abendmahl
Dienstag, 16.01.2018
14.00 Uhr Besuchsdienstkreis
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 18.01.2018
16.00 Uhr Katechumenenunterricht
19.30 Uhr Jugendkreis
Pfarrer Rainer Bauhaus
Deslocher Str. 19, 55592 Jeckenbach
Telefon: 06753/2730 Fax: 06753/962112
jeckenbach@ekir.de

Protestantische Kirchengemeinde
Lettweiler
Sonntag, 14.01.2018
09.00 Uhr Gottesdienst
Pfr. Schultz-Klinkenberg ist von Mo., 15.01. bis ein-
schließlich Mi. ,17.01. auf einer Fortbildung.
Vertretung hat Prädikant Frick Tel. 06755/969874
Sozialberatungsstelle Diakon. Werk Obermoschel:
06362/2525
Dekanatsgeschäftsstelle Obermoschel:
mittwochs 8-12 Uhr (06362/1292)
Dekanat Kirchheimbolanden 06352/7067020

Evangelische Kirchengemeinde
Meisenheim
Donnerstag, 11.01.2018
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Dr.Carl-Kir-
cher-Haus
14.30 Uhr Spieletreff im Herzog-Wolfgang-Haus
15.14 Uhr Jungschar für Jungen von 9-13 Jahren im Ju-
gendraum am Schlossplatz
15.15UhrKindergruppeimGemeindehaus:„Schiffahoi!“
17.30 Uhr „Zirkus-AG“ für Kinder und Jugendliche ab 6
Jahren in der Sporthalle im Bodelschwinghzentrum. Wer
teilnehmen möchte, melde sich bitte vorher bei Laszlo
Struss, Tel. 06753-962514.
Samstag, 13.01.2018
15.00 Uhr Mini-Gottesdienst im Gemeindehaus
Sonntag, 14.01.2018
10.00 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche,
anschl. Kirchencafé
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bodelschwinghkapelle
Montag, 15.01.2018
19.45 Uhr Kantorei im Gemeindehaus
Dienstag, 16.01.2018
15.00 Uhr Konfi-Treff im Gemeindehaus
16.30 Uhr Jugendtreff im Jugendraum
Donnerstag, 18.01.2018
10-16 Uhr Vorbereitung Weltgebetstag in Kirn, für Mit-
fahrgelegenheit bitte bei Pfarrerin Clasen melden
15.15 Uhr Jungschar im Jugendraum am Schlossplatz
15.15 Uhr Kindergruppe im Gemeindehaus: „Theater oh-
ne Worte“ und „Dress the Team“
17.30 Uhr „Zirkus-AG“ für Kinder und Jugendliche ab 6
Jahren in der Sporthalle im Bodelschwinghzentrum. Wer
teilnehmen möchte, melde sich bitte vorher bei Laszlo
Struss, Tel. 06753-962514.

Kirchliche 
Nachrichten
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Die Jungschar für Jungen im Alter von 9-13 Jahren fin-
det ab 11. Januar jeweils donnerstags in der Zeit von
15.15-16.45 Uhr im Jugendraum am Schlossplatz statt.

Herzliche Einladung zum Mini-Gottesdienst
dem Gottesdienst für Kinder im Alter von 4-10 Jahren
und ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern –

am Samstag, 13. Januar 2018 um 15.00 Uhr
im ev. Gemeindehaus

Anschl. gemütliches Beisammensein bei Tee, Saft und
mitgebrachten Leckereien.

Kontakte
Pfarramt
Pfarrerin Clasen, Schillerstraße 2c, Tel. 94110,
corinna.clasen@ekir.de
Küsterin
Renate Gilcher, Tel. 0160-96444470,
renate.gilcher@t-online.de
Kantorin
Sun Kim, Tel. 1231066, sunative@web.de

Katholische Kirchengemeinde St.
Antonius von Padua, Meisenheim
Sonntag, 14.01.2018
10.30 Uhr Hochamt (Kirche Raumbach)
Dienstag, 16.01.2018
ab 09.00 Uhr Hauskommunion in Meisenheim und Reh-
born
ab 14.00 Uhr Hauskommunion in Raumbach und Oden-
bach
20.30 Uhr Kirchenchorprobe
Mittwoch, 17.01. 2018
19.00 Uhr Taizé-Andacht (Malteserkapelle-Bad Sobern-
heim)
Donnerstag, 18.01.2018
18.30 Uhr Eucharistiefeier (Kirche Raumbach)
Pfarrbüro in Bad Sobernheim, Herrenstraße 16
Öffnungszeiten:
Mo. – Do. von 10-12 Uhr und 14-17 Uhr
Tel.: 06751/2286 Fax: 06751 / 991242

Katholische Pfarrei
Hl. Disibod Feilbingert
Sonntag, 14.01.2018
09.00 Uhr Obermoschel Amt

Protestantische Kirchengemeinde
Odenbach
Sonntag , 14.01.2018
09.30 Uhr Reiffelbach -Dorfgemeinschaftshaus
Gottesdienst
10.30 Uhr Becherbach -Rossberghalle Gottesdienst

Gruppe für Trauernde
Die Selbsthilfegruppe TRAUER-BRÜCKE steht Trauern-
den offen, die in ihrem Schmerz und in ihrer Hoffnungslo-
sigkeit nicht alleine sein möchten. Hier finden Sie Men-
schen mit ähnlichen Erfahrungen und können sich aus-
tauschen. Die Selbsthilfegruppe wird geleitet von 4 Frau-
en, die in der Trauerarbeit aktiv sind. Die Treffen finden
regelmäßig alle 14 Tage Dienstags um 17.00 Uhr in Bad
Kreuznach, Haydnstr. 15 in den Räumen des DRK statt.

Das nächste Mal treffen wir uns am 16.01.18.
Busverbindunginnerstädtischistgewährleistet,Parkmög-
lichkeiten sind auch vorhanden.
Auskünfte erhalten Sie bei Gerlinde Graf – 0170-2011806
oder Lilo Mayer - 0160-7437819.

Romantische Fackelwanderung
WegengroßerNachfragewiederholenwirdieromantische
Fackelwanderung. Die 1. Vorsitzende der Scivias-Stiftung,
Luise von Racknitz, führt Sie im Schein von Fackeln durch
die Ruinen. Erleben Sie den Zauber der winterlichen Stille
in der Dunkelheit einer imposanten historischen Stätte.
Fackeln werden gestellt. Wir empfehlen warme Kleidung
undfestesSchuhwerk.AmEndederFührungerwartetSie
wärmender Glühwein.
Zeitpunkt: 12. Januar 2018 um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Hof des Disibodenberger Museums
Kosten: Eintritt inkl. etwa eineinhalbstündiger Führung
sowie Fackel und Glühwein bzw. Kinderpunsch 15,- €.
Kontakt: scivias@disibodenberg.de
(www.disibodenberg.de)

Westdeutsche Gesellschaft
für Familienkunde
- Vortrag zum Thema „Franz von Sickingen“
AmMittwoch,dem17.Januar,um19Uhr lädtdieWest-
deutsche Gesellschaft für Familienkunde, Bezirksgruppe
Nahe-Rhein-Hunsrück, ein in den Luthersaal auf der
Ebernburg.DerJournalistWolfgangBartelshälteinenVor-
trag zum Thema „Franz von Sickingen, die Reformation
und die Ebernburg“. Der Vortrag gibt einen Überblick
über das Leben des Franz von Sickingen und die Rolle der
EbernburginderReformation.NachdemVortragkanndie
Sickingen-Ausstellung auf der Ebernburg besichtigt wer-
den. Der Eintritt ist frei.

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!
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Nachrufe

NACHRUF

Am 20. Dezember 2017 wurde Herr

Willi Maurer
im Alter von 89 Jahren aus diesem Leben abberufen.

Willi Maurer war in der Zeit von 1964 bis 1989 Beigeordneter der Ortsgemeinde Schweins-
chiedundvon1964bis1994MitglieddesGemeinderatesSchweinschied.Erhatsichindieser
Zeit und auch darüber hinaus mit großem Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein für die
Belange der Gemeinde Schweinschied eingesetzt und sich verdient gemacht.
Wir verlieren mit ihm eine allseits beliebte und anerkannte Persönlichkeit.
Die Ortsgemeinde Schweinschied und die Verbandsgemeinde Meisenheim werden ihm stets
in großer Dankbarkeit und freundschaftlicher Verbundenheit für seine geleistete Arbeit ge-
denken.
Unsere Anteilnahme und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten seiner Familie.

Für die Ortsgemeinde Schweinschied FürdieVerbandsgemeindeMeisenheim
Fritz, Ortsbürgermeister Kron, Bürgermeister

Wissenswertes
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Trauer

„Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.

Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung an viele schöne Jahre.“

Callbach, im Januar 2018
Danke
für den Trost in Wort und Schrift,
für eine stumme Umarmung,
für die Geld- und Blumenspenden,
für die vielen Zeichen der Liebe
und Freundschaft.

Besonderen Dank Fr. Pfarrerin
Liermann für die einfühlsame
Gestaltung der Abschiedsfeier und
der Urnenbeisetzung.

Dem Bestattungsinstitut Owtscharenko
für die liebevolle Unterstützung und Gestaltung.

Im Namen aller Angehörigen
Kurt Geib und Kinder

Rosel Geib
*12.11.2017

Herzlichen Dank

Johanna
Schömbs

* 15. 10. 1917 † 2. 12. 2017

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten und
sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Edi Schömbs

67827 Gangloff, im Dezember 2017

Besonderen Dank dem Team der Sozialstation
Bad Sobernheim für die fürsorgliche Pflege und
Frau Pfarrerin Klein für die trostreichen Worte
und die einfühlsame Trauerrede.

Im Namen aller Angehörigen:

Statt Karten

Öffnungszeiten:
Mo 9-12 Uhr

Di-Do 9-12/15-18 Uhr
Fr 8-12/14-18 Uhr

Sa 8-13 Uhr
Mo. nachm. geschlossen

Metzgerei Gerd Giesler
Hintergasse 11 · 55592 REHBORN · Tel. 06753/2537

Angebote der Woche vom 12.01. -18.01.’18
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Auslieferung jeden Samstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr

Balkan- oder Kräuterbutterpfanne 100 g -.89 €

Käsebratwurst 100 g -.79 €

Hausmacher Schwartenmagen 100 g -.89 €

Salamiaufschnitt 100 g 1.49 €

Zwiebelfleisch 100 g 1.19 €
SPEZIALITÄT DER WOCHE

Hausmacher Bratwurst
luftgetrocknet, Classic oder Bärlauch Paar 1.75 €

Schweine-
kotelett

100 g -.59 €

Gulasch
gemischt

100 g -.89 €

Fleischkäse
fein

100 g -.89 €

Spansau-
füllsel

100 g -.59 €

Mittwoch, 17. Januar, 19.00 Uhr:
Spanferkel mit Füllsel Portion 9.00 €
Donnerstag, 25. Jan. + Freitag, 26. Jan., 18.30 Uhr:
Gebratene Haxen Stück 4.50 €Nur auf Vorbestellung
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Holzbau & Ziegeleindeckungen
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Stadtgraben 7a
55590 Meisenheim

Tel. 06753/5332

SUCHE
freistehendes

1-2 Familienhaus
oder

Eigentumswohnung
in Meisenheim zum Kauf.

Zuschriften bitte an
alsto29@gmx.de

Odernheim
Schöne neue Wohnung,  

3 ZKB, zentrale Lage, Terrasse, 
Keller, Abstellraum,  

Kfz-Abstellplätze, 103 m² Wfl.,  
ab sofort zu vermieten.

Telefon 
06755- 236 oder 9241

Suche  
Doppelgarage oder 

kleine Scheune  
zu kaufen  

in Rehborn. 
Tel. 0171/6880154

BEAMTER 
NR, alleinstehend, 

sucht

3-Zi.-Wohnung
in Meisenheim
Tel.: 0171-5438976  
oder 06785-999155


